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1 Zusammenfassende Beschreibung

1.1  Anlass und Aufgabenstellung

Im gegenstandlichen Vorhaben geht es um den Umbau der Freileitungsanbindungen an das Um-
spannwerk Dellmensingen.

Die TransnetBW betreibt am Standort Dellmensingen (Stadt Erbach, ca. 14 km stidwestlich von Ulm)
zusammen mit der Netze BW GmbH ein 380-/110-kV Umspannwerk (UW). Aufgrund des UW-
Umbaus ist es erforderlich, dass die Leitungseinfiihrungen der vorhandenen Stromkreise ebenfalls
erneuert bzw. auf die neuen Portale verlegt werden (TRANSNET BW 2024). Das Vorhaben umfasst
den Riickbau von drei Masten und einem Notgestange, die Sanierung von einem Mast mit Funda-
mentsanierung, und den Neubau von vier Masten. Weiterhin umfasst das Vorhaben die Mastsanie-
rung von vier Masten, bei der das Fundament nicht saniert wird. Zusétzlich sind Seilarbeiten (Ruck-
bau Bestandsseile, Neubeseilungen, Verschwenkungen) notwendig.

Der Neubau des UW Dellmensingen ist nicht Teil des Vorhabens ,Umbau der Freileitungsanbin-
dungen Umspannwerk Dellmensingen®, sondern wird durch die TransnetBW in einem separaten
Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) beantragt.

Aufgrund der Betroffenheit von Stromkreisen der Amprion, tritt diese neben der TransnetBW als
Vorhabentragerin auf. Es werden daher die Bezeichnungen Bauleithummer (Bl.) und Leitungsan-
lage (LA) verwendet. Die TransnetBW ist von der Amprion bevollmachtigt, samtliche Leistungen im
Zuge der Planung, offentlich-rechtlichen Genehmigung und grundstiicksrechtlichen Sicherung in
deren Namen zu erbringen. Die TransnetBW vertritt deshalb die Vorhabentragerinnen vollumfang-
lich im Genehmigungsverfahren. Im weiteren Verlauf wird daher die singulare Bezeichnung Vorha-
bentragerin bzw. TransnetBW verwendet.

Mailander Consult GmbH wurde im Rahmen des Vorhabens ,Umbau der Freileitungsanbindungen
an das Umspannwerk Dellmensingen® von der TransnetBW GmbH mit der Erstellung eines Fach-
beitrags zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) beauftragt, um zu prifen, ob das Vorhaben mit den
Bewirtschaftungszielen nach 8§ 27 ff. WHG und § 47 WHG (Verschlechterungsverbot, Zielerrei-
chungsgebot und Trendumkehrgebot) vereinbar ist.
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2 Rechtliche und methodische Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

Der Fachbeitrag richtet sich nach den Vorgaben der WRRL - Richtlinie 2000/60/EG! i.V.m. der Richt-
linie 2008/105/EG?2. Ziel der Richtlinie ist es, alle Oberflachengewasser und das Grundwasser der
Europaischen Gemeinschaft als ererbtes Gut und Grundlage fir Lebensraume und Lebensmittel zu
schutzen. Insbesondere wird mit den Richtlinien die Vermeidung der chemischen Verschmutzung
der Wasserressourcen durch prioritare und prioritar gefahrliche Stoffe legislativ verfolgt. Dazu wurde
zuletzt die Richtlinie 2013/39/EUS erlassen. In Deutschland wurden die Vorgaben der Richtlinien
durch das Wasserhaushaltsgesetz* (88§ 27, 44 und 47 WHG), die Oberflachengewasserverordnung®
(OGewV) und die Grundwasserverordnung® (GrwV) umgesetzt. Demnach wird gemafi § 19 Abs. 3
WHG Uber die Zulassung von wasserrechtlich relevanten Vorhaben bei Planfeststellungen durch
Bundesbehdrden im Benehmen mit der zustadndigen Wasserbehérde entschieden. Das Wasserge-
setz fur Baden-Wirttemberg (WG) vom 03. Dezember 2013 ist das baden-wirttembergische Aus-
fuhrungsgesetz zum Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und regelt u.a. wasserwirtschaftliche Planun-
gen sowie wasserrechtliche Zusténdigkeiten und Verfahren.

Gemal § 27 Abs. 1 WHG sind fur Oberflachengewé&sser Bewirtschaftungsziele festgelegt. Demnach
sind oberirdische Gewésser so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres 6kologischen
und ihres chemischen Zustands vermieden wird und ein guter 6kologischer und ein guter chemischer
Zustand erhalten oder erreicht werden. GemafR § 47 Abs. 1 WHG sind Bewirtschaftungsziele fur
Grundwasser festgelegt. Demnach ist Grundwasser so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechte-
rung seines mengenmafigen und seines chemischen Zustands vermieden wird (Verschlechterungs-
verbot), alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden (Trendumkehrgebot) und ein
guter mengenmaliger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden (Zielerrei-
chungsgebot). Flr einen guten mengenmafigen Zustand ist ein Gleichgewicht zwischen Grundwas-
serentnahme und Grundwasserneubildung essentiell. Fur die Pruffahigkeit auf das Einhalten der
Bewirtschaftungsziele ist aus der Rechtsprechung die Notwendigkeit ergangen, den zustandigen
Wasserbehoérden Fachbeitrage zur Wasserrahmenrichtlinie vorzulegen.

Gegenstand des vorliegenden Fachbeitrages ist die Priifung und Bewertung der gewasserrelevanten
Malnahmen bezogen auf den Rickbau, die Sanierung und den Neubau von Masten der Trans-
netBW GmbH in Bezug auf die Einhaltung des Verschlechterungsverbotes, des Trendumkehrgebot
und des Zielerreichungsgebotes. Die notwendigen Seilarbeiten (Rickbau Bestandsseile, Neubesei-
lungen, Verschwenkungen) werden im vorliegenden Fachbeitrag nicht weiter thematisiert, da es sich
bei diesen Arbeiten nicht um gewdasserrelevanten Malinahmen handelt.

1 Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000, zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens fir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.

2 Richtlinie 2008/105/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008, tiber Umweltqualitatsnor-
men im Bereich der Wasserpolitk und zur Anderung und anschlieBenden Aufhebung der Richtlinien des Rates
82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/491/EWG und 86/280/EWG sowie zur Anderung der Richtlinie 2000/60/EG.

3 Richtlinie 2013/39/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. August 2013, zur Anderung der Richtlinien
2000/60/EG und 2008/105//EG in Bezug auf prioritare Stoffe im Bereich der Wasserpolitik.

4 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember
2023 (BGBI. 2023 | Nr. 409) geéandert worden ist

5 Oberflachengewéasserverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBI. | S. 1373), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes
vom 9. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2873) geandert worden ist.

6 Grundwasserverordnung vom 9. November 2010 (BGBI. | S. 1513), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12.
Oktober 2022 (BGBI. | S. 1802) geéndert worden ist.
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Zusatzlich werden die MalRnahmen in Bezug auf die Richtlinie Gber die Bewertung und das Manage-
ment von Hochwasserrisiken bewertet. Am 23. November 2007 ist die "Richtlinie des Européischen
Parlaments und des Rates Uber die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken"
(Richtlinie 2007/60) in Kraft getreten.

2.2 Methodik und Datengrundlage

Der vorliegende Wasserrechtliche Fachbeitrag ist nach den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie
mitsamt ihren Tochterrichtlinien sowie der einschlagigen nationalen Gesetzgebung (WHG, HWG,
OGewV, GrwV) umgesetzt worden. Zur Prifung der Vereinbarkeit des Vorhabens, dem Umbau der
Freileitungsanbindung des Umspannwerks Dellmensingen, mit den Bewirtschaftungszielen nach
WRRL, wurden die Daten der Flussgebietsgemeinschaft Donau (FGG DoNAuU 2021) und der Bun-
desanstalt fur Gewasserkunde (BFG 2024) genutzt.

Im ersten Schritt sind die geplanten MaRnahmen einer Vorprifung hinsichtlich méglicher Auswirkun-
gen auf Wasserkdrper unterzogen worden (s. Abschnitt 3) und die vom Vorhaben betroffenen Was-
serkdrper ermittelt worden (s. Abschnitt 4).

Bei der Prifung der geplanten MalRhahmen fiir das Vorhaben sind potenzielle Wirkfaktoren abgelei-
tet worden. Diese potenziellen Gewassereinwirkungen sind in dem Abschnitt 3.3 fir die betroffenen
Oberflachenwasserkdrper (OWK) und Grundwasserkérper (GWK) dargestellt. In der Detailprifung
der Auswirkungen des Vorhabens auf den betroffenen OWK sind im Hinblick auf das Verschlechte-
rungsverbot (s. Abschnitt 6.1) sowohl die Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand, bzw. das
Okologische Potenzial, sowie auf den chemischen Zustand prognostiziert sowie bewertet worden.
Bei der Prufung des Verschlechterungsverbotes bezogen auf den betroffenen GWK (s. Ab-
schnitt 6.2) sind sowohl die Auswirkungen auf den chemischen Zustand als auch auf den mengen-
maRigen Zustand prognostiziert sowie bewertet worden. Dabei sind jeweils baubedingte sowie an-
lagen- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen gepruft worden. AnschlieRend wurde das Zielerrei-
chungsgebot gepruft und eine Gesamtbewertung des Vorhabens mit Blick auf das Zielerreichungs-
gebot fir OWK und fir GWK erstellt (s. Abschnitt 7). Zudem sind die Malinahmen des Vorhabens
im Hinblick auf das Trendumkehrgebot auf den betroffenen GWK geprift worden (s. Abschnitt 8).
Diese mehrstufige Vorgehensweise mindet in die abschlielende Bewertung und Gesamteinschét-
zung im Abschnitt 9 des vorliegenden Wasserrechtlichen Fachbeitrages.

Die Beschreibung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkorpern erfolgt auf Grundlage des
Daten- und Kartendienstes der Landesanstalt fur Umwelt Baden-Wirttemberg (LUBW 2024a) und
auf Grundlage von, durch die Flussgebietsgemeinschaft Donau (FGG DoNAU 2021a, 2021b) und die
Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BFG 2024) zur Verfiigung gestellten Gewasserdaten.

Der Fachbeitrag grindet folglich auf den aktuellsten verfiigbaren Gewasserdaten aus den Bewirt-
schaftungsplanen fir den dritten Bewirtschaftungszeitraum. Fir die betroffenen OWK und GWK wur-
den Daten der elektronischen Berichterstattung 2022 zum 3. Bewirtschaftungsplan WRRL vom BfG
Web Viewer verwendet (Bundesanstalt fir Gewasserkunde, BfG 2024).

Zur Prifung des Trendumkehrgebots im betroffenen Grundwasserleiter sind sowohl fir den men-
genmalfigen als auch den chemischen Zustand nur Zeitreihen von einzelnen Messtellen in einiger
Entfernung zum Vorhabengebiet verfugbar.

In der Prifung der Auswirkungen auf den betroffenen Oberflachenwasserkdrper (OWK) ist fir den
OWK 64-02 - Donaugebiet unterhalb Ri3 oberhalb Baierzer Rot auf Daten der Messstellen Pegel
Laupheim / Rottum und Pegel Laupheim / Durnach zuriickgegriffen worden (LUBW 2024b).
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3 Beschreibung des Vorhabens und der damit verbunden Wirkfaktoren so-

wie Ermittlung moglicher Vorkehrungen

3.1

Technische Vorhabenbeschreibung

Zur Anbindung der auf den Freileitungen gefiihrten Stromkreise an das zuklnftige UW, sind im
Vorfeld der BaumaRnahmen der geplanten Anderungsgenehmigung des UW diverse Um- und Ab-
bauten notwendig. Die erforderlichen MaRnahmen beschranken sich jeweils auf den direkten Ein-
fuhrungsbereich im Umfeld des UW. Dabei werden insgesamt zwei Masten neu und zwei Masten
ersatzneu errichtet, finf Bestandsmasten statisch Uberprift und ggf. verstarkt und zwei Masten so-
wie ein im Norden des UW stehendes Notgestange zuriickgebaut. Mit dem Um- bzw. Neubau der
Masten gehen aul3erdem Seilarbeiten an den betroffenen Spannfeldern (Verschwenkung, Seilauf-
lage etc.) einher. AuBerdem miissen teilweise Zuwegungen zu Arbeitsflachen hergestellt werden.

Fur die Verbindung der von Stiden kommenden 220-kV-Stromkreise, die aktuell noch tber Portale
im UW verbunden sind, ist dartiber hinaus sidlich des UW ein Provisorium notwendig, das voraus-
sichtlich eine Standzeit von 10 bis 15 Jahren haben wird.

Zusammenfassend beinhaltet das Vorhaben ,Umbau der Freileitungsanbindungen Umspannwerk
Dellmensingen® zum derzeitigen Stand die nachfolgend in Tabelle 1 aufgefihrten Mal3nahmen an
den bestehenden Hoch- und Hochstspannungsfreileitungen, die sich aus dem Neubau bzw. der

Erweiterung des UW Dellmensingen ergeben.

Tabelle 1: Ubersicht Gber die MaRnahmen an den jeweiligen Maststandorten.

Gemarkung Dell- -
. Geschatzte Dauer
Anlage Mast-Nr. MaRnahme |Fundamentart| mensingen, Flur-
= der Wasserhaltung
stick
0303 212A Neubau Plattenfunda- 1433 8 Wochen
0303 213 Neubau P'attrigfr‘]‘t”da' 1433 8 Wochen
4521 001A Neubau Plattenfunda- 1433/1 8 Wochen
4521 1001 Neubau P'attrigfr‘]‘t”da' 1245 8 Wochen
0303 212 Ruckbau Stufenfundament 1433 1 Woche
Notgestange " Einzel- und jeweils 1 Woche je Ein-
0303 1 bis 9 Rckbau Blockfundamente 1433 zelfundament
4521 001 Ruckbau Stufenfundament 1240 1 Woche
Mastsanierung
0303 211 (ggf. mit Funda-|Stufenfundament 1627 8 Wochen
ment)
Mastsanierung
0304 001 (ohne Funda- n.r.* n.r. n.r.
ment)
Mastsanierung
0329 001 (ohne Funda- n.r. n.r. n.r.
ment)
Mastsanierung
4528 001 (ohne Funda- n.r. n.r. n.r.
ment)
Mastsanierung
4521 002 (ohne Funda- n.r. n.r. n.r.
ment)
*n.r. (nicht relevant fiur die Beurteilung WRRL)
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Bauablauf

Aktuell ist mit einem Baubeginn ab Ende des 1. Quartals 2026 zu rechnen. Das Bauende orientiert
sich am Umbau des Umspannwerks. Der Rickbau des fur 10 — 15 Jahre stehenden Provisoriums
bildet das Ende der Mal3nahmen.

Die geschatzte Dauer der Wasserhaltung ist der Tabelle 1 zu entnehmen, die Dauer der einzelnen
LeitungsbaumalRnahmen ist der Tabelle 2 zu entnehmen.

Tabelle 2: Geschatzte Dauer der Leitungsbaumaflnahmen je Maststandort

BaumalRnahme Dauer (ca.)
Leitungsriickbau Ruckbau der Leiterseile 1 Woche

Mastruckbau 1 Woche

Fundamentriickbau 1 Woche
Leitungsneubau Fundamentneubau und 6-8 Wochen

-sanierung

Mastneubau 3 Wochen

Leiterseilauflage 4 Wochen

Zuwegungen und Arbeitsflachen

Zur Realisierung des Projektes sind Zuwegungen und Arbeitsflachen im Umfeld des UW sowie der
jeweiligen Maststandorte notwendig. Die Zuwegung zu den Arbeitsflachen erfolgt Gber 6ffentliche
Stralen und Wege. Sofern die StralRen und Wege keine ausreichende Tragfahigkeit oder Breite
besitzen, werden in Abstimmung mit den Betroffenen MaRnahmen durchgefihrt, um deren Befahr-
barkeit herzustellen.

Fur Arbeitsflachen, die nicht unmittelbar Uber angrenzende StraRen und Wege erreichbar sind,
mussen tempordre Zufahrten eingerichtet werden. Je nach Boden- und Witterungsbedingungen
sind hierfur ggf. Fahrbohlen oder andere Systeme (z. B. Alu-Panels oder temporare Schotterwege)
erforderlich.

Zur Minimierung der Beeintrachtigungen des Bodens z. B. durch Fahrspuren bzw. Verdichtungen
durch schwere Baufahrzeuge (Bagger, Betonmischer, Bohrgerét, Kranwagen) werden die zu be-
fahrenden Flachen mit drucklastverteilenden Platten ausgelegt, die auch fir das Befahren mit
Schwerlastfahrzeugen geeignet sind. Bei Bedarf sind nach Abschluss der Baumaflnahme Bodenlo-
ckerungen durchzufiihren. Der Einsatz von schweren Baufahrzeigen ist aktuell fiir den Riickbau
der Bestandsmasten und den Neubau der Masten geplant.

Nach Beendigung der BaumaRRnahme werden sdmtliche im Rahmen der Zuwegung und Bauaus-
fuhrung genutzte Flachen von der TransnetBW bzw. den beauftragten Bauunternehmen in Abstim-
mung mit den Betroffenen in gleichartigen Zustand zuriickversetzt. Durch die Arbeiten entstande-
nen Flur- und Wegeschaden werden behoben oder reguliert.

Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen

Um die jeweiligen Masten sind Baustelleneinrichtungsflachen (BE-Flachen) als Lagerflachen fur den
abgetragenen Oberboden, als Zwischenlagerung fur die zu beprobenden Aushubmaterialien und fur
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die erforderlichen Baumaterialien sowie als Flachen fir Baumaterialien vorgesehen. Zuwegungen
Uber unbefestigte Oberflachen erfolgen via temporarer Baustral3e. Die Baustelleneinrichtungsfla-
chen und BaustralB3en werden in der Regel mit Lastverteilungsplatten auf dem Oberboden hergestellt.

Maogliche Bereitstellungsflachen fur den Bodenaushub befinden in direkter raumlicher Néhe zu den
jeweiligen Baugruben (TRANSNET BW 2024).

Zu Bereitstellungsflachen fir sonstige Abbruchmaterialien liegen derzeit keine Informationen oder
Planungsunterlagen vor. Das Material muss entsprechend den aktuellen Richtlinien und Gesetze
abfallrechtlich nach Ersatzbaustoffverordnung beprobt, eingestuft und dementsprechend entsorgt
werden. Die aktuellen Richtlinien und Gesetzte zur Behandlung und Lagerung von wassergefahr-
denden Stoffen sind einzuhalten.

Griindungsarbeiten

Bei einer Flachgriindung (z. B. Stufen- oder Plattenfundamente) erfolgt die Mastgriindung durch
Ausheben der Baugrube mittels eines Baggers (ca. 20 t). AnschlieBend wird die Fundamentver-
schalung erstellt sowie die Bewehrung, der Beton (Betontransporte ca. 30 bis 35 t) und die Mastun-
terkonstruktion eingebracht. Nach Aushérten des Betons wird die Baugrube bis zur Gelandeober-
kante mit geeignetem Bodenmaterial, i. d. R. dem zuvor ausgehobenen und entsprechend der Bo-
denschichten zwischengelagerten Material, aufgefullt und ausreichend verdichtet. Die Fundamente
der neu errichteten Masten werden mindestens 0,8 Meter Uberdeckt, so dass die Funktion des Bo-
dens wieder vollstandig hergestellt ist. Uberschiissiges Bodenmaterial wird nach Abschluss der Ar-
beiten abtransportiert und fachgerecht entsorgt bzw. einer Weiterverwendung zugefuhrt.

Im Falle einer Tiefengriindung (z. B. Bohr- oder Rammpfahl) werden jeweils an den Eckpunkten
der Masten Pfahle erstellt und mit der Mastunterkonstruktion verbunden. Die Pfahle werden dabei
entweder mittels Ramm- (Bodenverdrangung) oder Bohrverfahren (Bodenaushub) in den Boden
eingebracht.

Rickbauarbeiten

Die Masten 0303/ 212, 4521/001 und das 0303/ Notgestange sollen zurtickgebaut werden. Es wer-
den Baugruben angelegt, die Fundamente freigelegt und zurtickgebaut. Die zuriickgebauten Fun-
damente werden mindestens 1,5 m mit Bodenmaterial Uberdeckt.

Baugruben

Fur die Maststandorte an denen Masten und Fundamente zurtickgebaut werden, werden wie bei
den Griindungsarbeiten zum Neubau und der Sanierung Baugruben benétigt. Die Baugruben mit
einer Tiefe von 2 m befinden sich im natirlichen Schwankungsbereich des Grundwassers. Zeit-
gleich werden maximal zwei Baugruben hergestellt.

Wasserhaltung

Die geplante Bauwasserhaltung sieht eine Grundwasserabsenkung fiir den Neubau, Rickbau und
die Sanierung von Mastfundamenten vor. Das Grundwasser soll mittels Flachbrunnen in geschlos-
sener Bauweise abgesenkt werden, da der Grundwasserspiegel jahreszeitlich schwanken kann
und bis zur Gelédndeoberkante ansteigen kdnnte. Im Regelfall werden 2 bis 4 Brunnen mit bis zu

4 m Tiefe genutzt, um den Grundwasserspiegel wahrend der Bauzeit lokal um mindestens 1 m auf
Baugrubenunterkante abzusenken.

Mastmontage und Seilzug

Anschlie3end erfolgt der Zusammenbau der Masten und im Anschluss der Seilzug.
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Der Seilzug erfolgt nach Abschluss der Mastmontage jeweils zwischen zwei Abspannmasten. An
einem Ende des Abspannabschnitts befindet sich der Trommelplatz mit den auf Trommeln aufwi-
ckelten Seilen (LKW-Transporte ca. 35 bis 40 t) sowie eine Seilbremsmaschine und am anderen
Ende der Windenplatz mit Seilwinden zum Ziehen der Seile. Das Verlegen von Seilen fur Freilei-
tungen wird gemaf der DIN 48207-1 durchgefiihrt. Leiter- und Erdseile bzw. Luftkabel werden da-
bei schleiffrei, d. h. ohne Bodenberiihrung, verlegt.

Anschlie3end wird zwischen Winden- und Trommelplatz ein leichtes Vorseil tiber die Seilrollen ein-
gezogen. Das Vorseil wird dabei je nach Geldndebeschaffenheit, z. B. per Hand, mit einem Traktor
oder anderen gelandegangigen Fahrzeugen verlegt. Am Vorseil werden dann die Leiter- und Erd-
seile bzw. Luftkabel befestigt und von den Seiltrommeln mittels Winde zum Windenplatz gezogen.
Durch eine Seilboremse am Trommelplatz werden die Seile dabei eingebremst, um eine ausrei-
chende Zugspannung zu erzeugen und damit ein kontrolliertes Abspulen sowie einen schleiffreien
Seilzug zu gewahrleisten.

Im Bereich der Maststandorte werden Flachen fir die notwendigen Arbeiten benétigt. Die Arbeits-
flachen missen wahrend der BaumalRnahme mit Fahrzeugen und Geraten (bspw. PKW mit Anha-
nger, (kleine) LKW mit Ladekran fur die Anlieferung von Material, Steiger fir Arbeiten am Mast,
Seilzugmaschinen, Seiltrommeln, Winden fur den Seilzug) erreichbar sein, woflr zusatzliche Fla-
chen im Rahmen der Zuwegung in Anspruch genommen werden.

Schutzgeriste

Aufgrund der Seilzugarbeiten sind Schutzgeriste Uber die Ersinger StralRe Uber nahezu die ge-
samte Breite des UW sowie uber die Bahnstrecke Ulm — Friedrichshafen zwischen Mast 211 und
Mast 212 bzw. 212A erforderlich, um die darunterliegende Infrastruktur vor herunterfallenden Mate-
rialien zu schitzen.

Die Arbeiten bezliglich Mastmontage und Seilzug und Schutzgeriiste werden im vorliegenden
Fachbeitrag nicht weiter ausgefuihrt, da diese Arbeiten flr den Fachbeitrag zur Wasserrahmenricht-
linie nicht relevant sind.

Eine detailllierte Vorhabenbeschreibung ist der Unterlage 01 (Erlauterungsbericht, TRANSNET BW
2024) zu entnehmen.

In der Anlage 1 ist eine Ubersichtskarte mit dem Vorhabengebiet abgebildet.

3.2 Beschreibung wasserwirtschaftlicher Belange

Nachfolgend werden die wesentlichen wasserwirtschaftlichen Sachverhalte beschrieben, welche im
Anschluss bzgl. ihrer Einvernehmlichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie bewertet
werden.

Ostlich des Vorhabengebiets flieRt die Westernach. Am 6stlichen Ufer der Westernach (baurechtli-
cher Innenbereich) hat der Gewasserrandstreifen eine Breite von 5 m. Am westlichen Ufer (bau-
rechtlicher AuRenbereich) hat der Gewasserrandstreifen eine Breite von 10 m. Das Vorhabengebiet
wird im Westen durch den Rauglengraben begrenzt. Der sanierungsbedurftige Mast 0303/211 be-
findet sich westlich einer Bahnstrecke die ungeféhr in Richtung NNO-SSW verlauft.

Fir das oben beschriebene Vorhaben im Bereich der Masten ist eine bauzeitliche Wasserhaltung
inkl. Grundwasserabsenkung notwendig. Ferner erfolgen Teile der MaRBhahmen im Bereich von
Uberschwemmungsflachen.
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3.2.1 Arbeiten im Uberschwemmungsgebiet

Der Freileitungsmast 4521/1001 wird im Uberschwemmungsgebiet eines 100-jahrigen Hochwasse-
rereignisses (HQ100) errichtet. Der Riickbau des Mastes 4521/ 001 findet ebenfalls innerhalb des
HQ100 statt. Die BE-Flachen und Montageflachen der Mastanlagen 0303/213 und 4521/1001 liegen
teilweise innerhalb von ausgewiesenen Uberschwemmungsgebieten (siehe Abschnitt 4.4).

3.2.2 Erlauterungen zur bauzeitlichen Wasserhaltung und Entwéasserung

Da die Baugruben, die in der Regel 2 m Tiefe erreichen, in den nattrlichen Schwankungsbereich
des Grundwassers eingreifen, ist eine bauzeitliche Wasserhaltung notwendig. Es werden keine An-
lagen Dritter benutzt.

Es wird eine geschlossene Wasserhaltung mit Grundwasserabsenkung mittels Flachbrunnen ange-
strebt. Das ist ein Verfahren, bei dem das Grundwasser kontrolliert abgesenkt wird. Hierbei werden
mehrere Flachbrunnen rund um die Baugrube installiert, die das Grundwasser mithilfe von Pumpen
absenken und gezielt ableiten. Diese geschlossene Bauweise ermdglicht eine kontrollierte Wasser-
haltung, wobei die Absenkung bis unterhalb der Baugrubensohle erfolgt.

Unabhangig von der notwenigen Bauwasserhaltung mit Grundwasserabsenkung ist zusatzlich ge-
plant eine Tagwasserhaltung fir anfallendes Niederschlags-, Oberflachen-, Schicht- und Sicker-
wasser vorzuhalten (Unterlage 12.2). Die Tagwasserhaltung kann mittels Pumpensumpf mit einer
zusatzlichen Pumpe erfolgen, wenn der Baugrubenboden stark verdichtet ist und Tagwasser nicht
versickern kann oder der Baugrubenverbau eine Versickerung nicht zulasst. Oberflachenabfluss
von Baustral3en und Baustelleneinrichtungsflachen kann in der Regel seitlich versickert werden,
sofern mit keinen Stofflichen Verunreinigungen zu rechnen ist.

Die maximalen Abflussmengen betragen bis zu 0,032 m3/s aus der Grundwasserhaltung fur zwei
Baugruben. Die genaue Planung der Wasserhaltung héngt von Baugrunduntersuchungen ab. Die
Messung des Grundwasserspiegels, die Erfassung der Machtigkeit von Deckschichten und Uber-
gang zum Grundwasserleiter und die Ermittlung der Korngrof3enverteilung zur Bestimmung des
ks - Werts und des Filtermaterials kdnnen innerhalb der Baugrunduntersuchungen, die nach derzei-
tigem Planungsstand im Zuge der Ausfiihrungsplanung stattfinden sollen, untersucht werden.

Bei einem bauzeitlichen Starkregenereignis, kdnnen zusatzlich 0,03 m3/s Wasser anfallen, die aus
den zwei gleichzeitig hergestellten Baugruben in die Vorfluter eingeleitet werden. Zur Berechnung
der Wassermenge bei einem einjahrigen Starkregenereignis wurden die Niederschlagsdaten fur
Ulm aus dem Zeitraum 2019 bis 2024 ausgewertet. Betrachtet wurde die Niederschlagsmenge am
regenreichsten Tag (WETTERKONTOR 2024). Im betrachteten Zeitraum lag der regenreichste Tag im
Jahr 2021 mit 56,4 I/m?2. Fir die Abschatzung wurden die ,worst-case“ Annahmen getroffen, dass
60 I/m2 Niederschlag innerhalb von einer Stunde fallen und aus den zwei groRten (gleichzeitig be-
triebenen) Baugruben abgepumpt werden missen.

Das aus der Grundwasserabsenkung und der Tagwasserhaltung anfallende Wasser kann fir den
Grol3teil der Mastbaustellen in die Westernach eingeleitet werden. Die potenziellen Einleitstellen be-
finden sich hierfur auf der westlichen Seite des Gewdssers. Lediglich fur die Sanierung mit Funda-
mentneubau des Mastes 0303/211 kann eine bauzeitliche Entwésserung nicht in die Westernach
erfolgen, da sich der Mast auf der westlichen Seite der kreuzenden Bahnstrecke befindet. Es wird in
den Rauglengraben eingeleitet (siehe Abbildung 1). Die genaue Lage der Einleitstellen ist den was-
serrechtlichen Antragen (Unterlage 13.1) zu entnehmen.
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Die Nutzungsdauer der Einleitstellen ist abhangig von der Bauzeit der Fundamentgriindungen
(siehe 3.1) und kann bis zu 8 Wochen dauern. Die Einleitung wird fir maximal zwei Masten gleich-
zeitig geplant, die Bauzeit bezogen auf die Gesamtmalinahme wird vermutlich mehrere Jahre um-
fassen, teilweise kdnnen zwischen den einzelnen Maflinahmen gréf3ere zeitliche Abstande liegen.

3.2.3 Arbeiten im Grundwasser

Fir die Errichtung der Fundamente finden Arbeiten im Grundwasser statt. Die Errichtung der Fun-
damente mit Betonierung vor Ort stellt das dauerhafte Einbringen von Stoffen ins Grundwasser
dar. Da die Fundamente im Schwankungsbereich des Grundwassers errichtet werden, ist nach Un-
terwasserbeton nach Stand der Technik zu verwenden.

Aktuell sind nur Plattenfundamente fur die Mastgriindung vorgesehen. Tiefengrindungen, die tiefer
als 10 m ins Grundwasser abgeteuft werden und als Rammrohr- oder Bohrpfahlgriindung ausge-
fuhrt werden kdnnen, sind derzeit nicht geplant. Im Zuge der Ausfuhrungsplanung kénnten diese
allerdings aus technischen Erfordernissen Planungsgegenstand werden.

Seite 9 von 44




Wasser
—— FlieRgewasser
Wasserhaltung

® Einleitpunkte

B Fliegende Leitungen
Maststandorte

B Mastneubau
B Mastriickbau
] Mastsanierung

Baugruben
Baugruben
Provisorium

[] Arbeitsflache Provisorium mit
Uberspannung (temporar)

Bauflachen

3] zuwegung

[] Montage

[] Seilzugflache
[--] Schutzgerust Flache
[ Schutzgeriist Netz
Geschiitzte Biotope

[ Offenlandkartierung

Abbildung 1: Lageplan potentieller Entwasserungsleitungen (fliegende Leitungen) und mdéglicher Einleitstellen.
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3.3 Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren

Die baubedingten- und anlagenbedingten Wirkfaktoren fiur das Schutzgut Wasser umfassen fol-
gende Beeintrachtigungen:

Baubedingte Beeintrachtigungen:

e die tempordre Flacheninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungsflachen (BE-
Flachen), Baustral3en und Zuwegungen

e Beeintrachtigungen durch den Baubetrieb und die damit verbundenen Emissionen

¢ Grundwasserabsenkung

e Einleitung von Wasser aus der Wasserhaltung (Grundwasserabsenkung, Tagwasserhal-
tung)

e Einschrankungen der Versickerungsleistung des Bodens

Im Zuge der MaRnahme konnen folgende baubedingte Auswirkungen auf die Oberflachenwasser-
korper und Grundwasserkorper auftreten:

o Stoffliche Gewasserbelastungen durch Leckagen

e Freisetzung von verschmutztem Baustellenwasser (Tagwasser) in die Wasserkorper
e Eintrag oder Freisetzung von Feinsediment (Tribung und Verschlammung)

e Auslaugen von Schadstoffen aus Abféallen und Baustoffen

e Entnahme von Grundwasser

e Arbeiten mit Stoffen im Grundwasser

Fir die MaZnahme wird laut Unterlage 12.2 des Planfeststellungsantrags eine Grundwasserabsen-
kung vorgeschlagen. Die Detailplanung der Wasserhaltung obliegt der Ausfiihrungsplanung.

Anlagenbedingte Beeintrachtigungen:

e die Flacheninanspruchnahme und potenzieller Retentionsraumverlust
e Fundamente im Grundwasser

Bei dem vorliegenden Vorhaben liegt der Schwerpunkt der zu ermittelnden Auswirkungen auf der
Bauphase, d.h. den baubedingten Auswirkungen. Fur die anlagenbedingten Auswirkungen der Lei-
tungsanlage im Bestand wére insbesondere der Verlust von Retentionsraum und das Einbringen von
Stoffen in den natirlichen Schwankungsbereich des Grundwassers relevant. Dabei ist jedoch der
Verlust an Retentionsraum durch die Errichtung von Stahlgittermasten vernachlassigbar gering. Nur
die aus dem Boden herausragenden Eckstile werden als Versiegelung bewertet.

Die Wirkfaktorenmatrix fir die baubedingten- und anlagenbedingten Wirkfaktoren sind in Tabelle 3
und Tabelle 4 aufgefiihrt.
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Tabelle 3: Wirkfaktorenmatrix der baubedingten Wirkfaktoren fiir den Umbau der Freileitungsanbindung
Dellmensingen.

Wirkfaktoren Mdoglicher Wirkzusammenhang bei OWK GWK
(baubedingt)
Okologischer Zustand Che- Men- Che-
mi- genma- | mi-
scher Biger scher
Zu- Zustand | Zu-
stand stand
(UQN)
« <
o| @
% '(x_c '8 ~~
2 2 2 T 2
£ 2| £,] 28
c (@] 0n
) S 8 = 0 a2 5
S| 5| € gl - o 2x
8 = < o ] o 9o
| £ 2| 2| 8| £5| 88
a [ [ 2 o =]
T| =| | &| £| 5| =&
Einleitung
X X X
Wasserhaltung
Schadstoffe X X X X X X X X
Tribung und
Verschlam- X X X X
mung
Temporare
Flacheninan- X X
spruchnahme
GW- «
Absenkung
Einbringen von
Stoffen in das X
GW
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Tabelle 4: Wirkfaktorenmatrix der anlagenbedingten Wirkfaktoren fiir den Bestand nach dem Umbau der
Freileitungsanbindung Dellmensingen.

Wirkfaktoren Méoglicher Wirkzusammenhang bei OWK GWK
(anlagebe-
dingt)
Okologischer Zustand Chemi- | Men- Chemi-
scher genma- | scher
Zustand | Biger Zu-
(UQN) Zustand | stand
¥
T < 2
(O]
s |2 | 8 _
2 &5 | £ N &
= o 9 Q5
c = o > X 0n
Q GC) 8 < %_ o 2 o
e 2 < [ c 0| 2 &
8 2 © = T S 2 2o
o N o rof I £ .2 % @
Sl 2| £ &) 8| 25| 8¢
@ S S S0 55
| =| =| | £ | 5| &
Flacheninan-
X X
spruchnahme
Anderung
Versicke- X X
rungsleistung
Einbringen
von Stoffen in X
das GW

3.4 Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen

Die beschriebenen Wirkfaktoren und sich daraus ergebende, potenziell negative Auswirkungen kon-
nen durch die nachfolgenden Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen angesprochen werden.

Flacheninanspruchnahme und Anderung Versickerungsleistung

Durch die Einhaltung der Vorgaben des Bodenschutzkonzepts kdnnen schadliche Bodenverdichtun-
gen vermieden werden, die Uber unvermeidbare Einwirkungen hinausgehen und die Versickerungs-
leistung der Boden negativ beeintrachtigen.

Einleitung Wasserhaltung und Absenkung Grundwasser

Durch folgende Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen kann die anfallende Wassermenge
aus der Wasserhaltung reduziert werden. Die Umsetzung wird im Zuge der Ausfihrungsplanung
geprift.

e Verwendung eines wassergeringdurchlassigen Baugrubenverbaus mit Spundwénden und
Unterwasserbetonsohle (Sperrschicht),

e und Anpassung der Grundungsart durch Verwendung einer Tiefengriindung (Bohr- oder
Rammpfahlgriindung)
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Bei der Umsetzung dieser MaRnahmen kdnnte die aus einer Bauwasserhaltung/ Grundwasserab-
senkung anfallende Wassermenge reduziert werden.

Die Einleitung in das Gewasser sollte auf eine vertragliche Art erfolgen, sodass die Hydromorpholo-
gie nicht nachteilig veréandert wird. Die genaue Festlegung auf MaBnahmen zur schonenden Einlei-
tung kann in der Ausfiihrungsplanung erfolgen.

Schadstoffe/ Triibung und Verschlammung

Das abzuleitende Wasser ist so aufzubereiten, dass ein Eintrag von gewassergefahrdenden Stoffen
ausgeschlossen werden kann.

Bei der Einleitung von Tagwasser aus den Baugruben in die Westernach und den Rauglengraben,

wird unter Umstanden eine Vorbehandlung des Tagwassers vor der Einleitung bendétigt, sodass die
Gewasserbeschaffenheit nicht negativ beeintrachtigt wird. Die genaue Festlegung auf MaRnahmen
zur Vorbehandlung erfolgt dann in der Ausfiihrungsplanug.

Die Bodenzone und der GWK unter den Lager- und Arbeitsflachen muss vor mdéglichen Eintragen
durch auslaufende Flissigkeiten (Ole, Treib- und Schmiermittel) geschiitzt werden. Tanks sind in
dichten Auffangwannen zu lagern. Bei stofflichen Beeintrachtigungen des Wassers, Bodens oder der
BaustraRen wahrend der BaumalRnahme, z. B. durch Leckagen, sind die Arbeiten unverzuglich ein-
zustellen und Sofortmafinahmen zu ergreifen. Im Havariefall sind im Anschluss an die Sofortmalf3-
nahmen die Bauiiberwachung (BU), die Umweltbaubegleitung (UBB) sowie ggfs. die értliche Feuer-
wehr zu verstandigen. Die Meldekette ist einzuhalten.

Auf den Baustellenflachen sind grundsatzlich Olbindemittel vorzuhalten. Zur Vermeidung von Kon-
taminationen durch Hydraulikdl oder Schmierstoffe ist die Aufstandsflache der Baufahrzeuge durch
geeignete Mittel, z.B. Folien oder undurchlassige Matten, zu schitzen. Dieser Erfordernis wird durch
den Einsatz von Lastverteilungsplatten bzw. Alu-Panels (s.0.) Geniige getan.

Maschinenparkplatze sind vom Auftragnehmer zu definieren und abzugrenzen. Die Baufahrzeuge
und Maschinen haben sich dort allabendlich einzufinden, vor dem Riickbau der Parkflache sind die
Materialien auf Schadstoffeintrdge zu untersuchen und ggf. gesondert zu entsorgen (IBO 2024).

Weitere mdgliche MaRnahmen zur Vermeidung von stofflichen Gewasserbelastungen beinhalten:

e Sicherung der gelagerten Materialien gegen Witterung (Niederschlagswasser, Wind)

e Vorhalten von Folien fur die Lagerung und das Abplanen von wassergefahrdenden Stoffen

e Vorhalten von Big Bags fur gefahrliche Stoffe

e Vorhalten von geeigneten Containern / Deckelcontainern/ Bauschutt-Containern (z.B. ver-
schlieBbare Absetzmulden)

Die MalRnahmen sind im Detail in der Ausfihrungsplanung festzulegen.

Einbringen von Stoffen in das Grundwasser/ Schadstoffe

Um die stoffliche Belastung des Grundwassers zu vermeiden darf der fur die Fundamente verwen-
dete Beton keine schadlichen Substanzen enthalten und es muss sichergestellt werden, dass der
Beton nach Stand der Technik im Grundwasserkérper hergestellt wird.
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4 ldentifizierung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasser-

korper

4.1 Oberflachenwasserkdrper — 64-02 Donaugebiet unterhalb Ril3 oberhalb Baierzer Rot

Der OWK 64-02 - Donaugebiet unterhalb Ri oberhalb Baierzer Rot umfasst die Westernach und
das umliegende und flussaufwérts gelegene Einzugsgebiet. Die MaBnhahmen fallen in den Bereich
dieses OWK. Die Westernach befindet sich etwa 100 m &stlich zum Plangebiet. Die HauptflieRrich-
tung der Westernach verlauft von Stiden nach Norden.

Abbildung 2: Die Westernach als Teil des OWK 64-02 - Donaugebiet unterhalb Rif3 oberhalb Baierzer
Rot am Vorhabenstandort (32U 566002.812, 5350426.134) am 27.08.2024 (Eigene Aufnahme).

Die Westernach (Rottum) und der westlich verlaufende Rauglengraben sind in der Nahe des Vorha-
bengebietes als Gewésser 2. Ordnung (G.ll.O.-von wasserwirtschaftlicher Bedeutung) eingestuft
(LUBW 2024a). Die Lage und Ausdehnung des OWK 64-02 - Donaugebiet unterhalb Rif3 oberhalb
Baierzer Rot ist in der Anlage 4 dargestellt. Im Bereich des OWK findet keine Entnahme von Trink-
wasser (Art. 7 WRRL) statt und es liegen 3 wasserabhangige FFH- und Vogelschutzgebiete vor (BfG
2024). Im Bereich des OWK existieren 9 Badestellen (BFG 2024).
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Allgemeine Kenndaten

OWK-Bezeichnung:
OWK-Nummer:
Gewasserkategorie:
Gewassertyp:
Flussgebietseinheit:
Bundesland:

Landkreis:
Bearbeitungsgebiet:
Teilbearbeitungsgebiet:
Lénge des Wasserkdrpers:
Teileinzugsgebiet:

Mittlerer Abfluss:

Entnahme von Trinkwasser
(Art. 7 WRRL)

Bewirtschaftungsziele:

Der von einer eventuellen Einleitung betroffene Rauglengraben (Abbildung 3) ist nach WRRL eben-
falls dem Wasserkérper OWK 64-02 - Donaugebiet unterhalb RiR oberhalb Baierzer Rot zugeordnet.

64-02 Donaugebiet unterhalb Rifl3 oberhalb Baierzer Rot
TBG 64, 64-02 / DERW_DEBW _64-02

FlieRgewasser

2.2 - FlieRgewasser des Alpenvorlandes, kleine Flisse
Donau

Baden-Wirttemberg

Alb-Donau-Kreis

6 - Donau

64 — RiR-lller (BW)

131.34 km

284 km? (Westernach)

Schatzung nach Pegelstanden flussaufwarts: 3 m3/s (Pegel

Laupheim / Rottum, Laupheim / Dirnach)

Nein

Okologischer Zustand/Potenzial:  unbefriedigend

chemischer Zustand: nicht gut

Der Rauglengraben hat die Gewasser-1D 13123.
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Abbildung 3: Rauglengraben als Teil des OWK TBG 64-02 - Donaugebiet un-
terhalb Rif3 oberhalb Baierzer Rot an einer potenziellen Einleitstelle
am 27.08.2024 (Eigene Aufnahme).

Zum Zeitpunkt der Begehung am 27.08.2024 war der Rauglengraben an der potenziellen Einleitstelle

wassergefillt. Es konnten keine sichtbaren FlieBbewegungen festgestellt werden.

Seite 17 von 44




Umbau Freileitungsanbindungen Umspannwerk Dellmensingen — Unterlage 12.1 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

4.1.1 Ist-Zustand des betroffenen Oberflachenwasserkérpers - TBG 64-02 - Donauge-
biet unterhalb Ri3 oberhalb Baierzer Rot

Der Oberflachenwasserkdrper Donaugebiet unterhalb Rif3 oberhalb Baierzer Rot wird im 6kologi-
schen Ist-Zustand als unbefriedigend und im chemischen Ist-Zustand insgesamt als nicht gut be-
wertet (Tabelle 6).

Tabelle 5: Signifikante Gewdasserbelastungen und Auswirkungen am OWK 64-02 Donaugebiet unterh-
Rif3 oberh. Baierzer Rot (FlieBgewasser) (BFG 2024).

Donaugebiet unterh. RiR oberh. Baierzer Rot (FlieBgewasser)
Datensatz der elekironischen Berichterstattung 2022 zum 3. Bewirlschaftungsplan WRRL
Signifikante Belastungen Verteilung der Belastungsgruppen in der FGE Donau [%]
Punktquellen - Kemmunales Abwasser
Diffuse Quellen - Landwirtschaft
Diffuse Quelien - Atmospharische Deposition 35,8
Wasserentnahme - Wasserkraft
Wasserentnahme - Andere

Physische Veranderung von Kanal/Bett/Ufer/Kiste
Damme, Querbauwerke und Schleusen

et der Belastu 463
uUswirkungen aer Sungen
o

» \Verschmutzung mit Schadstoffen .
» Veranderte Habitate auf Grund hydrologischer Anderungen
» Veranderte Habitate auf Grund marphologischer Anderungen

0.2

{umfasst Durchgangigkeit) I Abflussreg. / morph. Verand.
« Verschmutzung mit Nahrstoffen I And. Oberflachengewasserbel.
[l Diffuse Quellen
O Punktguellen
B Wasserentnahmen

Datum des Ausdrucks: 07 082024 10:21

Bestehende signifikante Belastungen des Gewassers ergeben sich aus verschiedenen Quellen. So
ergeben sich Belastungen fur das Gewasser aus Emissionen (Punktquellen, diffuse Quellen), Was-
serenthahme oder der hydromorphologischen Umgestaltung der Wasserkérper. Mogliche Auswir-
kungen der Belastungen sind die Verschmutzung mit Schad- und N&hrstoffen und die Veranderung
von Habitaten (Tabelle 5).
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4.1.2 Okologischer Zustand/ Okologisches Potenzial, inklusive Darstellung der Quali-
tatskomponenten QK

Der 6kologische Zustand/ das 6kologische Potenzial des OWK TBG 64-02 Donaugebiet unterh.
Ri3 oberh. Baierzer Rot wird nach OGewV insgesamt als unbefriedigend eingestuft (BfG 2024).

Die biologische Qualitatskomponente Phytoplankton ist nicht klassifiziert worden. Das Makro-
zoobenthos (benthische wirbellose Fauna) ist mit ,gut” bewertet, die aquatische Flora (ohne Phyto-
plankton) ist mit ,maRig“ bewertet, die Fischfauna ist mit ,unbefriedigend* klassifiziert (Tabelle 6).
Ausschlaggebend fir die Gesamteinstufung des 6kologischen Zustands ist immer die biologische
Qualitatskomponente mit der geringsten Bewertung/Einstufung, in diesem Fall die Fischfauna.

Fir die unterstitzenden Qualitatskomponenten gelten die Werte der Anlage 7 OGewV. Diese teilen
sich auf in hydromorphologische und physikalisch-chemische Qualitatskomponenten.

Bei den drei hydromorphologischen Qualitdtskomponenten Wasserhaushalt, Morphologie und
Durchgangigkeit wurden Untersuchungen durchgefiihrt, diese sind fiir die 6kologische Zustandsbe-
wertung nicht bewertungsrelevant.

Bei den physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten Temperaturverhaltnis, Sauerstoffhaushalt,
Salzgehalt, Versauerungszustand und Stickstoffverbindungen wird jeweils der maRgebende Wert
aus Anlage 7 OGewV eingehalten. Der Wert flr Phosphorverbindungen wird nicht eingehalten.

Ein guter 6kologischer Zustand kann voraussichtlich nicht im Zeitraum bis 2027 erreicht werden.
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Tabelle 6: Okologischer und chemischer Zustand des OWK 64-02 Donaugebiet unterh. RiR oberh. Bai-
erzer Rot (FlieBgewasser) (BFG 2024).

Donaugebiet unterh. Rif oberh. Baierzer Rot (FlieRgewésser)

atensatz der elekironi Bernic uryg 2022 zum 3. B an WRRL

Zustand

emie
Legende malig nicht verfigbar ! nicht
anwendbar { unklar
nicht verfigbar /
nicht arwendbar § unklar
Unterstiitzende Komponenten
S Untersuchung
‘Werl eingehalien }r'”!h!:cnl: durchgefihet,
g nichl bewerdungsrelevant
Bewertung
Okologischer Zustand (gesamt) Chemischer Zustand (gesamt)

Biologische Unterstiitzende Differenzierte E.Ilj:w:sangahen
Qualitatskomponenten Qualititskomponenten nac

i Prioritare Stoffe inklusive ubiguitire
Fhytoplankion Hydromorphelogie Schadstoffe und Nitrat

;I:T:‘raem aguatische \Wasserhaushalt Priontare Stofe ohne ubiguitire Schadstofe™
Banthische wirbelloss

Faunz Morphologie

{Makrozoobenthos)

Fischfauna Durchgangigkei Pricritare Stoffe mit Uberschreitung der

Umweltqualitidtsnormen (UQN)

Ehysl!{{"atlé?‘ch-chemlﬁchf = Bromierte Diphenylether (BDE)
ualiatskomponenten = (uecksilber und Quecksilberverbindungen

Temperstur-
varhzltnisse

Saverstoffhaushalt

Salzgehalt

“Wersausrungszustand

Stickstofverbindungen

Phosphor-
verbindungen

Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit
Uberschreitung der Umweltqualitatsnorm (UQN)

Werfe der Aniage 7 OGewl’
V. Spalfe 7
otenzials der Gualitstskompaonsnten sishe Anlsge 3 OGewl’

* Fiir die unterstlifzenden phys-chem. Gualitzfskomponenfen gelfen die
** Jhne Einbezishung der ubiguitdren Stoffe entsprechend Anisgs 8 0
*= Fur die Einsfufng des ckologischen Zustands und des obologisch

Zielerreichung  Guter dkologischer Zustand/Potenzial Guter chemischer Zustand
Voraussichtlicher

Zeitpunkt der nach 2027 nach 2027

Zielerreichung

Datum des Ausdrucks: O7.08.2024 10:21
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4.1.3 Chemischer Zustand

Der chemische Zustand des OWK wird nach OGewV insgesamt als nicht gut bewertet (Tabelle
6). Folgende prioritdre Stoffe haben die Umweltqualitdtsnormen Uberschritten: Bromierte Diphe-
nylether (BDE) und Quecksilber, bzw. Quecksilberverbindungen (BfG 2024).

Ein guter chemischer Zustand soll nach 2027 erreicht werden (BfG 2024).

Fir die Westernach liegen chemische Daten der Messtelle 2943-Achstetten (CQHO11) im Zeitraum
von September 2021 bis Januar 2024 vor. Die Lage der Messstelle ist in Anlage 6 dargestellit.
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4.2 Grundwasserkdrper —01.03.64 Oberschwaben-fluvioglaziale Schotter bei Laupheim

Der GWK 01.03.64 Oberschwaben-fluvioglaziale Schotter bei Laupheim liegt vollstandig in Baden-
Wirttemberg, die maf3gebliche hydrogeologische Einheit sind fluvioglaziale Schotter (fluvioglaziale
Kiese und Sande im Alpenvorland). Der GWK liegt stidwestlich von Ulm im Alb-Donau-Kreis und
umfasst eine Flache von 250 km2. Sowohl ein guter mengenmaRiger Zustand als auch ein guter
chemischer Zustand sind bereits erreicht. Das Risiko der Gefahrdung des chemischen und mengen-
mafigen Zustands des GWK ist derzeit nicht gegeben und es liegen keine signifikanten Belastungen
vor (BFG 2024). Im Bereich des GWK findet Entnahme von Trinkwasser (Art. 7 WRRL) statt, es lie-
gen keine wasserabhéngigen FFH- und Vogelschutzgebiete vor (BfG 2024). Trinkwasserschutzge-
biete der Zonen | bis Il und IlIA existieren im Einzugsgebiet des GWK. Im unmittelbaren Umfeld zur
geplanten MalBnahme und im abstromigen Bereich zum Vorhabengebiet (vermutete Grundwasser-
flieRrichtung NNO) befinden sich keine Trinkwasserschutzgebiete.

Allgemeine Kenndaten

Wasserkdrperbezeichnung:

Kennung:
Bewirtschaftungseinheit:
Flussgebietseinheit
Bearbeitungsgebiet:
Bundesland:

Landkreis:

GroRe GWK:

Grundwasserhorizonte:

Bezeichnung Grundwasserleiter:

Trinkwasserentnahme:

Chemischer Zustand:

Mengenmaliiger Zustand:

01.03.64 Oberschwaben-fluvioglaziale Schotter bei Lau-
pheim

01.03.64

Oberschwaben-fluvioglaziale Schotter bei Laupheim
Donau

6 - Donau

Baden-Wirttemberg

Alb-Donau-Kreis

250 kmz (Flache des GWK im TBG)

Oberer Grundwasserleiter (OGWL_1) - Rheingletscher-
Niederterrassenschotter (QRTN)

Wasserwirtschaftlich ~ genutzter  Grundwasserleiter
(WWGWL_2) - Quartéare Grundwasserleiter (QGWL)

Fluvioglaziale Kiese und Sande im Alpenvorland (GWL)
Ja

Gut

Gut

Die Lage und Ausdehnung des GWK 01.03.64 Oberschwaben-fluvioglaziale Schotter bei Laupheim

ist in der Anlage 5 dargestellt.
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4.2.1 Ist-Zustand des betroffenen GWK

Bei dem Grundwasserleiter im Untersuchungsgebiet handelt es sich um einen ungespannten Po-
rengrundwasserleiter von sehr hoher Ergiebigkeit (siehe Anlage 1). Im &stlichen Teil des Untersu-
chungsgebiets kann eine geringdurchlassige Deckschicht aus Auenlehm den Hauptgrundwasser-
leiter Gberlagern. Im Jahresgang kann der Wasserstand bis zu wenigen Metern schwanken (siehe
Anlage 1).

Der Grundwasserkoérper befindet sich in einem guten mengenmagigen und chemischen Zustand.

Tabelle 7: MengenméaRiger und chemischer Zustand des GWK 01.03.64 Oberschwaben-fluvioglaziale
Schotter bei Laupheim (Grundwasser) (BfG 2024).

Zustand Menge Chemie

Legen * _ —

Bewertung

MengenmaRiger Zustand Chemischer Zustand (gesamt)

Stoffe mit Uberschreitung der Schwellenwerte
nach Anlage 2 GrwV

Zielerreichung Guter mengenméBiger Zustand Guter chemischer Zustand

Voraussichtlicher
Zeitpunkt der erreicht erreicht
Zielerreichung

Es sind keine ergdnzenden MalRnahmen zur Zielerreichung erforderlich und vorgesehen (BFG 2024).

Tabelle 7 zeigt, dass im betrachteten GWK keine signifikanten Belastungen dokumentiert sind.

Tabelle 8: Signifikante GWK 01.03.64 Oberschwaben-fluvioglaziale Schotter bei Laupheim (Grundwas-
ser) (BfG 2024).

Oberschwaben-fluvioglaziale Schotter bei Laupheim (GWK Stand 2019)
(Grundwasser)

Datensatr der elekdronischen Berichterstattung 2082 zum 3. Bewirtschaftungsplan WRRL
— Verteilung der Belastungsgruppen in der FGE Donau [%]
R (bezogen auf Gesamitheit der Grundwasserkorper)
« Fehlwert

Auswirkungen der Belastungen

« Kein signifikanter Einfluss

\ 524

Diffuse Quellen

Kuonstl. GVi-Anreichensngen
Punkiquellen

keine Belastungen

OfEEm
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4.2.2 Mengenmaliger Zustand

Eine Gefahrdung des mengenméRigen Zustands durch Grundwasserentnahmen ist bezlglich des
GWK nicht gegeben (BFG 2024, Begleitdokumentation Bewirtschaftungsplan).

Nach dem Bewirtschaftungsplan fir den 3. Bewirtschaftungszeitraum der FGG Donau ist der men-
genmafige Zustand des GWK gut. Zur jahrlichen Entnahme von Grundwasser liegen keine Angaben
vor. Eine Gefahrdung des mengenmafiigen Zustands durch Grundwasserentnahme ist nicht festzu-
stellen. Zudem liegen keine signifikanten Belastungen des GWK vor (BFG 2024).

Fir den Untersuchungsraum existiert in ca. 6,5 km Entfernung eine Grundwassermessstelle
GWM 1 Laupheim, Ehingen-RiR3tissen (Ausbautiefe 14 m unter GOK). Es existiert eine Grundwas-
serstandszeitreihe vom 01.08.1994 bis 31.07.2024. Laut Zeitreihe ergeben sich jahrliche Schwan-
kungen des Grundwasserstands um bis zu 1,85 m (siehe Anlage 10). 2024 stellt das Jahr mit der
gréRten Schwankung dar.

4.2.3 Chemischer Zustand

Fur die im GWK untersuchten Komponenten wie Nitrat sowie Pflanzenschutzmittel und deren Meta-
boliten wurden nach dem BfG (2024) keine Uberschreitungen der Schwellenwerte nach GrwV fest-
gestellt. Der chemische Zustand des GWK wird als gut eingestuft (BFG 2024).

4.3 Wasserabhangige terrestrische Okosysteme
Es liegen keine Informationen zu speziellen wasserabhangigen terrestrischen Okosystemen im Vor-
habengebiet vor.

4.4  Betroffenheit von Schutzgebieten

Es liegen keine Wasserschutzgebiete im Vorhabengebiet oder im direkten Umfeld vor. Im GWK
01.03.64 Oberschwaben-fluvioglaziale Schotter bei Laupheim wird Trinkwasser gewonnen. Der was-
serwirtschaftlich genutzte Grundwasserleiter (WWGWL_2) ist ein Quartare Grundwasserleiter
(qGWL).

Das nachsten Wasserschutzgebiete auf der stidlichen Donauseite befinden sich in ca. 3 km bzw. ca.
5 km Entfernung.

amtliche Nr. WSG 425.024 ca. 5 km Entfernung
amtliche Nr. WSG 421.028 ca. 3 km Entfernung
amtliche Nr. WSG 426.066 ca. 3 km Entfernung

Aufgrund der generellen angenommen Entwéasserungsrichtung Richtung Norden, kann davon aus-
gegangen werden, dass diese Wasserschutzgebiete nicht von der Baumalinahme betroffen sind.

Die Wasserschutzgebiete sind in einer Karte der Anlage 6 abgebildet.

Im Bereich des Vorhabens liegen keine Nationalparks sowie Vogelschutzgebiete oder Biosphéaren-
reservate (LUBW 2024a). Ostlich des Vorhabens im Uferbereich der Westernach befinden sich Bio-
tope mit der Biotop-Nr. 176254258129 Gewasser-Begleitgehdlze an der Westernach. Der Bereich
ist nach NatSchG geschutzt als Feldhecken und Feldgeholze.Westlich im direkten Umfeld des Rau-
glengrabens befinden sich ebenfalls Biotope mit der Biotop-Nr. 176254253063 Galeriewaldstreifen
am Rauglengraben siddéstlich Donaurieden.

Die mdglichen Einleitstellen aus der bauzeitlichen Wasserhaltung sollten so gewahlt werden, dass
die kartierten Biotope im Gewasserrandstreifen nicht beeintrachtigt werden. Beim Neubaustandort
fur Mast 001A liegt ein solches Biotop zwischen der Baugrube und der kiirzesten Verbindung zur
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Westernach. Ein potenzieller alternativer Einleitpunkt liegt in direkter Nahe zur Briicke, die die Ersin-
ger Stral3e Uber die Westernach tberfihrt.

Die Lage der Schutzgebiete ist in den Anlagen 6 und 7 dargestellit.

Ein baulicher Eingriff in das Gewasser oder eine Beeintrachtigung des Gewasserrandstreifens ist
nicht vorgesehen. Unbeabsichtigten Beeintrachtigung wird durch die Ausweisung einer Bautabuzone
entgegengewirkt.

Fur den OWK 64-02 befinden sich in der Gemeinde Erbach mehrere Uberflutungsflachen. In den
nachfolgenden Abbildungen sowie der nachfolgenden Tabelle sind die im Vorhabengebiet auftreten-
den Uberflutungsflachen dargestellt bzw. aufgelistet.

Die Maststandorte 001 und 1001 befinden sich auf der ausgewiesenen Uberflutungsflache HQ100
(festgesetzte Uberschwemmungsgebiete). Bei Maststandort 001 handelt es sich um einen Riickbau,
bei 1001 handelt es sich um einen Maststandort an dem ein Abspannmast neugebaut wird. Die
Masten und die Fundamente der beiden Masten liegen zusatzlich zur HQ100-Flache in der HQ50-
Flache, das heift der Bereich wird statistisch auch bei kleineren (50-jahrigen) Hochwasserereignis-
sen Uberflutet. Weiterhin befinden sich derzeitig noch kleine Teile der BE- und Montageflachen um
den Maststandort 213 ebenfalls in dem Uberflutungsgebiet HQ100.

Tabelle 9: Uberflutungsflachen nach (LUBW 2024a).

Leitungsanlage/Mast Uberflutungsflache
0303/211 Keine Uberflutungsflache
0303/212 HQExtrem
0303/212A HQExtrem
0303/213 Montageflache liegt teilweise in Uberflutungs-
flache

0303/Notgestange HQExtrem
4521/001 HQ100
4521/001A HQextrem
4521/1001 HQs0-HQ100

Seite 25 von 44




Umbau Freileitungsanbindungen Umspannwerk Dellmensingen — Unterlage 12.1 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

B Neubau Abspannmast
Riickbau Abspannmast
Gewasserrandstreifen
[ 1 Baugruben Masten

und Notgestange
[ Uberflutungsfléche HQ100
[ Uberflutungsflache HQ50

| DOP2013.06.2023, Datenquelle: LGL,
. www.lgl-bw.de, Datenlizenz Deutschland ~
Version RI

“’ (veréndert)

) B Neubau Abspannmast
Riickbau Abspannmast

Abbildung 4: Uberflutungsflachen im Vorhabengebiet HQ50 und HQ100 (oben) und HQextrem (unten).
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5 Hochwasserschutz

Der Mastneubau des Mastes 4521/1001 liegt im Uberschwemmungsgebiet eines 100-jahrigen Hoch-
wasserereignisses (HQ100). Das neugebaute Mastfundament des Mastes 4521/1001 wird auf einer
Flache von ca. 225 m? ein Volumen von ca. 202,5 m? einnehmen (siehe Tabelle 10). Das Volumen
geht als Retentionsraum im Untergrund verloren, Uberirdisch findet kein signifikanter Verlust an Re-
tentionsraum statt. Um die Mastfundamente wird Boden riickverfillt und ausreichend verdichtet. Die
Fundamente der neu errichteten Masten werden mindestens 0,8 m mit unverdichtetem Boden Uber-
deckt, sodass die Funktion des Bodens bis in 0,8 m u. GOK wieder hergestellt ist.

Aufgrund einer generell geringdurchlassigen Deckschicht tber dem Grundwasserleiter, wird die Ver-
sickerungsleistung durch die Neuversiegelung zwar beeintrachtigt, diese Beeintrachtigung ist aller-
dings als geringfiigig einzuschéatzen, da nur die aus dem Boden herausragenden Eckstile als Ver-
siegelung bewertet werden, die Retentionsfunktion innerhalb des Mastgevierts bei 0,8 m Bodentiber-
deckung weiterhin gegeben ist und der anstehende Boden bis in ca. 1,3 m Tiefe bereits eine geringe
Versickerungsleistung aufweist (IBO 2024).

Tabelle 10: Abmessungen und Fundamentvolumina der geplanten Neubaumasten

Neubaumasten | Malle Flache Volumen
[m2] [m3]

Mast 0303/212A | 20x20x1,1m 400 440

Mast 0303/213 | 19x19x1,0m 361 361

Mast 4521/001A | 15x15x0,9m 225 202.5

Mast 4521/1001 | 15x15x0,9m 225 202.5

Summe 1211 1206

Ebenfalls im HQ100 Uberschwemmungsgebiet liegt die MaRnahme des Riickbaus von Mast
4521/001. Hier wird der Fundamentkorper aus dem natirlichen Schwankungsbereich des Grund-
wassers entfernt. Bauzeitlich finden temporar Arbeiten im Uberschwemmungsgebiet statt.

Im Vorhaben ist zu keinem Zeitpunkt von einem signifikanten oberirdischen Retentionsraumverlust
auszugehen.
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6 Auswirkungen des Vorhabens auf den betroffenen Wasserkérper und die
Qualitatskomponenten und Umweltqualitatsnormen — Prifung auf Ver-
stol3 gegen das Verschlechterungsverbot

Fir den in Abschnitt 4.1 beschriebenen OWK und den in Abschnitt 4.2 beschriebenen GWK werden
die prognostizierten Auswirkungen auf die Vereinbarkeit des Vorhabens des Umbaus der Freilei-
tungsanbindungen des Umspannwerks Dellmensingen mit den Bewirtschaftungszielen gem. § 27
Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 und § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG im folgenden Abschnitt geprdft.

Das Vorhaben der TransnetBW GmbH ist auf seine Auswirkungen auf die nahen FlieRgewasser (als
Teil des betroffenen OWK) und den 6értlichen GWK im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot
(gem. 8§ 27 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 und § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG) zu untersuchen. Die Auswirkungen
des Vorhabens auf die Vermeidung von Verschlechterungen der Gewasserzustande sind zu prifen
und zu bewerten. Nach der Rechtsprechung des EuGH (EuGH NVwZ 2015, 1044 Rn. 51 [Weser-
vertiefung]) muss die Genehmigung eines Vorhabens vorbehaltlich der Gewahrung einer Ausnahme
nach § 31 Abs. 2 WHG versagt werden, wenn seine Auswirkungen zu Verschlechterungen der Ge-
wasserzustande fuhren kdnnten.

Die Prufung der Verschlechterung geman 88 27 bzw. 47 WHG bezieht sich grundsétzlich auf den
Gewasserkorper in seiner Gesamtheit (MFU BW 2017).

Einer Bewertung werden nur Gewasser mit einer entsprechenden Mindestgrofl3e unterzogen. Fliel3-
gewasser mit einem Einzugsgebiet < 10 km2 und Seen mit einer FlachengréRe < 50 ha (0,5 km?)
gelten als sog. ,nicht berichtspflichtige* Gewasser und werden somit aus der Bewertung herausge-
nommen. Wenn hingegen ein nicht berichtspflichtiges Gewésser im Bewirtschaftungsplan einem
Wasserkdrper zugeordnet wird oder es durch das Gewésser zu Auswirkungen im dem Wasserkdrper
kommen kann, in welches das nicht berichtspflichtiges Gewasser einmuindet, ist das Verschlechte-
rungsverbot anzuwenden.

Eine Gewasserverschlechterung bzw. Verschlechterung des zu bewertenden Gewassers liegt nur
dann vor, wenn diese messtechnisch oder methodisch nachgewiesen werden kann. Die Schwelle
der Erheblichkeit einer Gewasserverschlechterung definiert sich nach den Qualitatskomponenten
gemal der Verordnung zum Schutz der Oberflachengewéasser (OGewV, siehe Abschnitt 6.1). Dem-
nach liegt eine Verschlechterung erst dann vor, wenn bei mindestens einer bewertungsrelevanten
Qualitdtskomponente ein Wechsel der Zustandsklasse in eine niedrigere erfolgt. Befindet sich die
betreffende Qualitatskomponente bereits in der niedrigsten Zustandsklasse, stellt jede weitere nach-
teilige Veranderung dieser Qualitditskomponente jedoch ebenfalls eine Verschlechterung dar.

Art. 4 der Richtlinie 2000/60 ist dahin auszulegen, dass es nicht erlaubt ist, bei der Beurteilung, ob
ein konkretes Programm oder Vorhaben mit dem Ziel der Verhinderung einer Verschlechterung der
Wasserqualitat vereinbar ist, voribergehende Auswirkungen von kurzer Dauer und ohne langfristige
Folgen fiir die Gewasser nicht zu beriicksichtigen. Eine Ausnahme besteht, wenn sich diese Auswir-
kungen ihrem Wesen nach offensichtlich nur geringfligig auf den Zustand der betroffenen Wasser-
korper auswirken und im Sinne dieser Bestimmung nicht zu einer ,Verschlechterung® inres Zustands
fuhren kénnen. Wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eines Programms oder eines Vor-
habens festgestellt, dass es zu einer solchen Verschlechterung fihren kann, kann dieses Programm
oder Vorhaben auch im Fall einer bloR voriibergehenden Verschlechterung nur dann genehmigt wer-
den, wenn die Bedingungen von Art. 4 Abs. 7 der Richtlinie erfullt sind.

Nach dem Urteil EUGH, NVwZ 2022, 1035, Rn. 36 ff. kann also eine nur voriibergehende Verschlech-
terung bereits unzulassig sein, wenn sie eine relevante negative Auswirkung auf den Zustand des
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Gewassers hat. Eine Ausnahme ist nur dann gegeben, wenn die Beeintrachtigung als "offensichtlich
geringfiigig" anzusehen ist.

»Eine nachteilige Veranderung kann auch dann schon vorliegen, wenn die Schwelle zur Verschlech-
terung noch nicht Uberschritten wurde. Hierfiir gentigt jede negative Veranderung innerhalb einer
Qualitatskomponente / Komponente.

6.1 Oberflachenwasserkérper

Zur Anwendung des Verschlechterungsverbotes bei Oberflachengewassern ist die Verordnung zum
Schutz der Oberflachengewésser (OGewV) heranzuziehen.

Umweltqualitatsnormen (UQN) werden sowohl fiir die Bewertung des 6kologischen Zustands eines
Gewassers wie auch zur Bewertung des chemischen Zustands herangezogen. Trotz gleicher No-
menklatur, handelt es sich jedoch um unterschiedliche Parametersatze.

Die UQN zur Bewertung des Okologischen Zustands sind der Anlage 6 OGewV zu entnehmen
(= flussgebietsspezifische Schadstoffe). Die UQN zur Bewertung des chemischen Zustands eines
Gewassers sind in den Tabellen 1 und 2 der Anlage 8 OGewV zu entnehmen. In beiden Fallen wer-
den die UQN zusatzlich in Jahresdurchschnittswerte (JD-UQN) und zuldssige Hochstkonzentratio-
nen (ZHK-UQN) unterteilt.

6.1.1 Okologischer Zustand

Die OGewV definiert in Anlage 3 folgende Qualitdtskomponenten zur Einstufung des 6kologischen
Zustands und des 6kologischen Potenzials:

e Biologische Qualitdtskomponenten,
e Hydromorphologische Qualitdtskomponenten und

e Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten, Letztere
werden ferner unterteilt in

» Chemische Qualitatskomponenten und
» Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Von den genannten Qualitdtskomponenten wird den biologischen Qualitdtskomponenten”’ bei
Oberflachengewassern die groflite Tragkraft zuteil:

Die Bewertung des 6kologischen Zustands oder des 6kologischen Potenzials eines Gewassers rich-
tet sich nach § 5 Abs. 4 Satz 1 OGewV nach der jeweils schlechtesten Einstufung einer der biologi-
schen Qualitditskomponenten. Bei der Prufung des Verschlechterungsverbotes ist zu bewerten, ob
es im betroffenen Wasserkorper zu einer klassenrelevanten Verschlechterung einer, fir das Gewas-
ser relevanten, biologischen Qualitdtskomponente kommt. Befindet sich die relevante biologische
Qualitdtskomponente bereits in der niedrigsten Zustandsstufe, stellt jede weitere nachteilige Veréan-
derung dieser Qualitdtskomponente eine Verschlechterung des Gewassers und somit eine Verlet-
zung des Verschlechterungsverbots dar.

Die “Unterstutzenden Qualitdtskomponenten®, d.h. hydromorphologische Qualitatskomponenten
sowie die chemischen und allgemein physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten haben
bei der Bewertung einer Verschlechterung nur flankierende Funktion: Eine Verschlechterung dieser
Qualitatskomponenten ist fiir die Prifung des Verschlechterungsverbotes nur relevant,

” Phytoplankton, GroRalgen oder Angiospermen, Makrophyten/Phytobenthos, Benthische wirbellose Fauna und Fischfauna
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- soweit diese sich auf die Einstufung einer relevanten biologischen Qualitatskomponente
.klassenrelevant® auswirkt, oder

- auf biol. Qualitatskomponenten negativ auswirken, welche sich bereits in einem schlechten
Zustand befinden.

Nachfolgende Abbildung 5 soll die Anwendung der unterstiitzenden Qualitditskomponenten verdeut-
lichen:

unterstitzende QK verschlechtert sich

|

s

- S—
Hat die Verschlechterung der
— unterstiitzenden QK nachteilige ~—___ nein
~__ Auswirkungen auf eine biologische _— S—
QK? (Indizwirkung)

I

--\--\-\"\-\.F)/’

) Uerschlechtert su:h dadurch
< die Zustandsklasse der
biologischen QK?

—

nein

ja e

a Befand sich die biologische _ nein
) QK bereits in der -
Zustandsklasse ,schlecht“?

— -
— -
e

+ v

Abbildung 5: Anwendung der unterstiitzenden Qualitdtskomponenten nach OGewV (MFU BW 2017).

Die chemischen Qualitatskomponenten (auch flussgebietsspezifischen Schadstoffe genannt) sind
gem. § 5 Abs. 5 OGewV ferner insofern von Bedeutung als die Uberschreitung einer oder mehrerer
Qualitatsnormen (Schadstoffe) bereits zur Herabstufung des 6kologischen Zustands/6kologischen
Potenzials von ,gut® oder ,sehr gut® auf ,maRig“ und damit zu einer Verschlechterung fiihrt. Die che-
mischen Qualitatskomponenten werden als Zulassige Hochstkonzentration (ZHK-UQN) oder Jah-
resdurchschnittswert (JD-UQN) angegeben.

Ferner bestimmt § 31 Abs. 2 WHG die Zulassigkeit der Gewasser-Verschlechterung, wenn die Mal3-
nahme von einem Ubergeordneten 6ffentlichen Interesse ist.
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6.1.2 Chemischer Zustand

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands liegt bei Oberflachenwasserkorpern vor, wenn in-
folge eines Vorhabens eine Umweltqualitatsnorm (UQN) fur einen Stoff nach Anlage 8 Tabellen 1
und 2 OGewV Uberschritten wird. Bei den Umweltqualitdtsnormen unterscheidet man zwischen den
Jahresdurchschnittswerten (JD-UQN) und den zulassigen Héchstkonzentrationen (ZHK-UQN).

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Oberflachengewdassers liegt ferner auch
dann vor, wenn der chemische Zustand bereits wegen Uberschreitung einer anderen UQN nicht gut
ist. Eine Verschlechterung liegt nicht vor, wenn sich zwar der Wert fur einen Stoff verschlechtert, die
UQN hierbei aber noch nicht Giberschritten wird.

Die messbare Konzentrationserhdhung des Schadstoffs bei einer bereits Uberschrittenen UQN stellt
ebenfalls eine weitere Verschlechterung dar. Diese Bewertung erfolgt analog zur Feststellung der
Verschlechterung bei einer bereits als schlecht eingestuften biologischen Qualitdtskompo-
nente (s.0.).

6.1.3 Prufung der baubedingten Beeintrachtigungen

Baubedingte Beeintrachtigungen ergeben sich fiir den Oberflichenwasserkorper 64-02 Donaugebiet
unterhalb Ri3 oberhalb Baierzer Rot. Mdgliche negative Einwirkungen wurden in Abschnitt 3.3 be-
schrieben.

Eine Verschlechterung des 6kologischen und chemischen Gewésserzustands ist bei fachgerechter
Durchfiihrung der Mal3Bhahme nicht zu erwarten. Um dies sicherzustellen, ist insb. zu gewahrleisten,
dass es zu keinem Eintrag von Zementschlammen, zementhaltigen Abwéassern, verunreinigtem Bau-
stellenwasser oder Olen und Kraftstoffen in das Gewésser kommt. Sollte es zu einer Einleitung von
Bauwasser kommen, ist zudem die Qualitat des Bauwassers zu kontrollieren und die Einleit-Grenz-
werte des Genehmigungsgebers sind zu beachten. Zur Uberwachung der Abwasserqualitat kénnen
Absetzbecken und entsprechende Sensortechnik eingesetzt werden.

Eine Verschlechterung des 6kologischen und chemischen Gewasserzustands ist bei fachgerechter
Behandlung bereitgestellter mineralischer Abféalle und Haufwerke nicht zu erwarten. Um dies sicher-
zustellen, ist insb. zu gewahrleisten, dass Haufwerke, die potenziell gewéassergefahrdende Stoffe
enthalten gegen Niederschlagswasser und Staubverwehungen geschiitzt sind. Sollten auf den Zwi-
schenlagerflachen Bau- und Abbruchabféalle gelagert werden, hat die Lagerung unter Berticksichti-
gung der Vorgaben aus der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zu erfolgen. Zudem sollten je nach
Belastungsgrad Deckelcontainer vorgehalten werden, sodass es zu keinen Emissionen von (leicht
eluierbaren) Schadstoffen kommen kann.
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Abbildung 6: Jahresgéange der Abflussmengen am Pegel Laupheim / Rottum und Laupheim / Dirnach.
(Hochwasservorhersagezentrale Baden-Wirttemberg © Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg)
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Die Abflussmengen an den beiden Pegelmessstellen aus Abbildung 7, die flussaufwarts gelegen
sind, lassen eine erste Auskunft tGber die Mindestabflussmenge der Westernach zu. Rottum und
Durnach vereinigen sich flussabwarts zur Westernach, in die noch vor dem Vorhabengebiet weitere
Zuflisse minden.

Summiert ergeben die geschatzten mittleren Abflussmengen an den Pegelmessstellen im Jahres-
mittel eine Mindestabflussmenge von ca. 2 m3/s. Die naturliche Schwankungsbreite der Abflussmen-
gen reicht im Jahr 2024 von ca. 1 m3/s bis ca. 47 m3/s (Summierte Abflusswerte Rottum und Dr-
nach).

Die durch die hydrogeologische Vorabschéatzung (Unterlage 12.2) berechneten Einleitmengen bei
geschlossener Wasserhaltung liegen im Bereich von maximal 0,2 m?/s (im Regelfall, angenommener
Wasserstand 1 m u. GOK, gleichzeitige Wasserhaltung an allen Baugruben). Geplant ist, maximal
zwei Baugruben gleichzeitig zu errichten, was die anfallende Wassermenge aus der Wasserhaltung
noch weiter begrenzt. Im Regelfall wiirden dann ca. 0,03 m3/s Wasser anfallen, beim Bemessungs-
wasserstand an der Gelandeoberkante ca. 0,032 m¥/s.

Bauzeitlich ist somit aus der Einleitung anfallendes Wassers aus der Wasserhaltung / Grundwasser-
absenkung nicht von einer signifikanten Belastung des OWK auszugehen, solange die Mindestab-
flussmenge der Westernach nicht unterschritten wird.

Fur die Einleitung anfallendes Wassers aus der Wasserhaltung / Grundwasserabsenkung in den
Rauglengraben aus der einzelnen Baugrube fur die Fundamentsanierung des Mastes 0303/211 wir-
den Wassermengen von ca. 0,02 m?/s anfallen (0,015 m3/s im Regelfall, 0,016 m3/s bei Annahme
Bemessungswasserstand). Zu den Abflussmengen im Rauglengraben liegen keine Informationen
vor. Bei einer Ortsbegehung am 27.08.2024 wurde im Rauglengraben augenscheinlich stehendes
Wasser angetroffen. Um die Angaben zu tberprifen und zu erganzen werden laut Unterlage 12.2
des Planfeststellungsantrags die Charakterisierung der Einleitgewasser im Hinblick auf das Abfluss-
regime durch vor Ort Untersuchungen an den EinzelmaRnahmen empfohlen.

6.1.4 Priufung der anlagen- und betriebsbedingten Beeintrachtigungen

Das Flie3verhalten der Westernach bleibt durch die MaRnahme insgesamt unveréndert. Die Ein-
zugsgebietsflachen entsprechen im Wesentlichen der Bestandssituation.

Sonstige betriebs- oder anlagenbedingte Beeintrachtigen, welche dem Verschlechterungsverbot
nach OGewV widersprechen, sind nicht abzuleiten.

6.1.5 Gesamtbewertung des Vorhabens mit Blick auf das Verschlechterungsverbot fir
Oberflachengewasser

Fur die Malinahme ist grundsatzlich bei fachgerechter Umsetzung an allen direkt oder indirekt be-
troffenen Gewassern keine Herabstufung des Gewasserzustands zu erwarten, welche zu einem Ver-
stol3 gegen das Verschlechterungsverbot nach OGewV fiihren. In der Gesamtbewertung verstof3t
das Vorhaben folglich mit Blick auf die Oberflachengewasser nicht gegen das Verschlechterungs-
verbot.

Seite 33 von 44




Umbau Freileitungsanbindungen Umspannwerk Dellmensingen — Unterlage 12.1 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

6.2 Grundwasserkérper

Die Verschlechterung eines GWK definiert sich nach dem chemischen und dem mengenmafigen
Zustand des Wasserkorpers.

Die bei der Errichtung von den Mastfundamente nétigen Baugruben greifen in bestehende boden-
wasser- und grundwasserfilhrende Schichten ein. GemaR hydrogeologischer Vorabschatzung fiir
das UW Dellmensingen ist der Bemessungswasserstand an der GOK beizumessen.

Aufgrund der Gelandemorphologie ist saisonal mit lokalem Zutritt von Grund- und Sickerwasser zu
rechnen. Laut LUBW (LUBW 2024a) sind die nordlich und sudlich an das Umspannwerk angrenzen-
den Flachen als HQ100-Uberschwemmungsgebiet ausgewiesen. Die Versickerungsleistung der an-
stehenden Bdden ist gering. Die ab ca. 1,30 m unter GOK anstehenden Kiese und Sande wiederrum
weisen eine hohe Versickerungsfahigkeit auf (IBO 2024).

6.2.1 Mengenmaliger Zustand

Die Verschlechterung des mengenmaligen Zustands liegt vor, wenn mindestens ein Kriterium
nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, Buchstaben a) bis d) GrwV nicht erflllt wird. Demnach liegt ein guter
mengenmaRiger Zustand vor, wenn die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschittungen
zeigt, dass die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdar-
gebot nicht Gibersteigt (8 4 Abs. 2 Nr. 1 GrwV). Ein guter mengenméaRiger Zustand des Grundwassers
liegt weiter vor, wenn ,durch menschliche Téatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserstan-
des zukinftig nicht dazu fihren, dass

a) die Bewirtschaftungsziele nach den 88 27 und 44 des Wasserhaushaltsgesetzes fir die
Oberflachengewasser, die mit dem Grundwasserkorper in hydraulischer Verbindung stehen,
verfehlt werden,

b) sich der Zustand dieser Oberflachengewasser im Sinne von § 3 Nummer 8 des Wasser-
haushaltsgesetzes signifikant verschlechtert,

c) Landokosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind, signifikant geschadigt
werden und

d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen infolge rdum-
lich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRrichtung nachteilig verandert
wird (8§ 4 Abs. 2 Nr. 2, Buchstaben a) bis d) GrwV).

6.2.2 Chemischer Zustand

Die Verschlechterung des chemischen Zustands eines GWK richtet sich nach dem maf3geblichen
Schwellenwert eines Stoffes gemaf § 7 Abs. 2 der Grundwasserverordnung (GrwV) (In Verbindung
mit § 5 Abs. 1 Satz 1 und Anlage 2 der GrwV, mit § 5 Abs. 1 Satz 2 GrwV oder mit § 5 Abs. 2 GrwV).
Die entsprechenden Schwellenwerte sind in Anlage 2 der Verordnung aufgelistet. Analog zu Ober-
flachengewdassern liegt eine Verschlechterung auch dann vor, wenn sich die Konzentration eines
Schadstoffes messbar erhoht, fir welchen der jeweilige Schwellenwert bereits Uberschritten ist.
Wenn eine Uberschreitung eines maRgeblichen Schwellenwerts auftritt, kann nur von einer Ver-
schlechterung ausgegangen werden wenn die Voraussetzungen nach § 7 Abs. 3 GrwV nicht einge-
halten werden.

6.2.3 Priufung der baubedingten Beeintrachtigungen

Baubedingte Beeintrachtigungen ergeben sich fur den GWK 01.03.64 Oberschwaben-fluvioglaziale
Schotter bei Laupheim. Mdgliche negative Einwirkungen wurden in Abschnitt 3.3 beschrieben.
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Laut Unterlage 12.2 des Planfeststellungsantrags (hydrogeologischer Vorabschatzung) fallen bau-
zeitlich maximale Abflussmengen von 0,032 m3/s aus der Grundwasserabsenkung aus geschlosse-
ner Wasserhaltung an (gleichzeitige Absenkung an zwei Baugruben). Durch die MaRnahme wird
bauzeitlich laut Empfehlung der hydrogeologischen Vorabschatzung lokal der Grundwasserspiegel
auf Baugrubenunterkante (2 m) abgesenkt. Bezogen auf das Gesamtvolumen des Grundwasserkor-
pers ist die bauzeitliche mengenméafige Reduktion als nicht signifikant einzuschatzen.

Es sind lokal begrenzte Anderungen des Grundwasserspiegels im Vergleich zum Bestand zu erwar-
ten (siehe Abbildung 7, maximaler Einflussbereich). Durch die Grundwasserabsenkung ist jedoch
keine signifikante mengenmalfiige Beanspruchung der Westernach zu erwarten. Der Absenktrichter
in Form einer stark abflachenden Hyperbel, hat die gréf3ten Auswirkungen im unmittelbaren Brun-
nenumfeld, die Einwirkungen auf den Grundwasserspiegel nehmen mit zunehmender Entfernung
ab. Es ist auf Basis der empfohlenen Planung von einer lokal begrenzten Beeintrachtigung fur den
aufgefihrten GWK durch das Vorhaben auszugehen, welche sich nicht negativ auf den mengenmé-
Bigen oder chemischen Zustand des Grundwassers oder auf dessen FlieRverhalten auswirkt.
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Abbildung 7: Dargestellt ist der Einflussbereich (maximale Distanzen) der Grundwasserabsenkung fir die Bauwasserhaltung. Die Darstellung beruht auf

den Berechnungen aus Unterlage 12.2, mit einer Reichweite von ca. 234 m um die Baugruben.
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6.2.4 Priufung der anlagen- und betriebsbedingten Beeintrachtigungen

Sowohl die Entwésserungs- als auch die Versickerungssituation veréandert sich im geplanten End-
zustand nicht wesentlich gegeniiber zum Bestand, sodass von keinen signifikanten Auswirkungen
auf den GWK auszugehen ist. Es ist auf Basis der vorliegenden Planung von keiner Beeintrachti-
gung, bis auf die neu errichteten Mastfundamente, fir den aufgefiihrten GWK durch den Endzustand
des Vorhabens auszugehen, welche sich nachweislich negativ auf den mengenmafigen Zustand
des Grundwassers oder auf dessen FlieRverhaltnis auswirkt.

Insgesamt gehen daher kleinrAumig Flachen verloren, die auf die Grundwasserneubildung einwir-
ken. Zusammenfassend lassen sich durch das Vorhaben und der damit moglichen verbundenen
Versiegelung keine erheblichen Beeintrachtigungen auf die Grundwasserneubildung ableiten.

Die Errichtung von Fundamenten im Grundwasser, kann den chemischen Zustand des Grundwas-
serkdrpers verandern (siehe Abschnitt 3.3). Um die stoffliche Belastung des Grundwassers zu ver-
meiden darf der fur die Fundamente verwendete Beton keine schédlichen Substanzen enthalten und
muss nach Stand der Technik im Grundwasserkorper hergestellt werden.

6.2.5 Gesamtbewertung des Vorhabens mit Blick auf das Verschlechterungsverbot fiir
Grundwasserkorper

Durch die MaRnahme ist flr den betroffenen GWK bei Einhaltung von den entsprechenden Vermei-
dungsmalfinahmen keine Verschlechterung des mengenmafigen oder chemischen Zustands zu er-
warten, welche zu einem Verstol3 gegen das Verschlechterungsverbot nach WHG fiuhren.

Die bauzeitliche Grundwasserabsenkung liegt im nattrlichen Schwankungsbereich des Grundwas-
sers (siehe Unterlage 12.2). Anlagenbedingte Neuversiegelungen erfolgen lediglich im geringen Um-
fang und sind nicht geeignet, um nachweisliche Verschlechterungen des mengenméaRigen Zustands
des GWK hervorzurufen. In der Gesamtbewertung verstt3t das Vorhaben folglich mit Blick auf den
ortlichen GWK nicht gegen das Verschlechterungsverbot.

6.2.1 Lebensraume und Schutzgebiete

Es ist keine Beeintrachtigung der Trinkwasserschutzgebiete durch das Vorhaben zu erwarten. Der
Einflussraum einer etwaigen bauzeitlichen Grundwasserabsenkung betragt von den jeweiligen Bau-
gruben bis zu ca. 330 m (siehe Unterlage 12.2). Insgesamt ergibt sich Uber eine maximale Lange
von 1250 m eine potenzielle Grundwasserabsenkung (von NNW-SSO, siehe Abbildung 7). Die
Reichweite eines potenziellen Grundwasserabsenkungstrichters wird auf der gstlichen Seite des
Vorhabengebiets durch die Westernach begrenzt. Durch die Grundwasserabsenkung ist keine sig-
nifikante mengenmafige Beanspruchung der Westernach zu erwarten.

Da keine Verschlechterung des mengenmafigen und des chemischen Zustandes zu erwarten ist,
werden grundwasserabhangigen Lebensraume und Schutzgebiete nicht dauerhaft beeinflusst.
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7 Prifung auf Verstol3 gegen das Zielerreichungsgebot

Gemal der §§ 27 und 47 WHG sollen Bewirtschaftungsziele der Lander einen ,guten Zustand® der
Gewasser anstreben, wenn dieser noch nicht erreicht wurde. Fir erheblich veranderte Gewasser-
korper soll ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erreicht werden. Die
Genehmigung eines Vorhabens kann versagt werden, wenn seine Auswirkungen dem Erreichen der
Bewirtschaftungsziele entgegenstehen.

Der 3. Bewirtschaftungsplan der Flussgebietsgemeinschaft Donau definiert die Zielsetzungen bis
2027 fur Gewasser, die keinen guten Zustand aufweisen, wie folgt (FGG DoONAU 2021a):

,Die Risikoanalyse, die entsprechend dem innerhalb der LAWA abgestimmten Vorgehen im Rahmen
der Bestandsaufnahme durchgefiihrt wird [...] liefert eine Einschétzung, ob der gute 6kologische
Zustand bzw. das gute 6kologische Potenzial und der gute chemische Zustand der Oberflachenwas-
serkérper (OWK) gemaR § 27 WHG bzw. der gute chemische und mengenmalige Zustand der
Grundwasserkoérper (GWK) nach § 47 WHG bis zum Ende des Bewirtschaftungszeitraums erreicht
werden kdnnen, ohne dass weitere erganzende MalRnahmen durchgefihrt werden.

Ausgehend von der Belastungssituation [...], aktuellen Kenntnissen zum Zustand der Gewasser [...]
und den zu erwartenden Entwicklungen [...] wird abgeschétzt, ob ein Risiko besteht, dass die Be-
wirtschaftungsziele verfehlt werden und sich daraus die Notwendigkeit von weiteren Maflinahmen
ergibt.”

Das Zielerreichungsgebot wird im Folgenden auf Grundlage der Prifung der ma3nahmenbedingten
Auswirkungen (vgl. Abschnitt 3.3) bewertet. Die Bewertung bedarf einer Gegenulberstellung der Aus-
wirkungen des Vorhabens mit den Zielvorgaben des Bewirtschaftungsplans (Bewirtschaftungszeit-
raum 2022-2027, BFG 2024, FGG DoNAu 2021a) und dem zugrundeliegenden MafRRnahmenpro-
gramm (MFU 2021).

7.1 Oberflachenwasserkorper

Die Oberflachengewésser sollen einen guten 6kologischen Zustand bzw. ein gutes 6kologisches
Potenzial aufweisen. Die moéglichen gewasserspezifischen Maflinahmen zur Erreichung der Zielset-
zungen sind in der Tabelle 13 fur den OWK 64-02 - Donaugebiet unterhalb Rif3 oberhalb Baierzer
Rot aufgelistet. Diese wurden dem 3. Bewirtschaftungsplan der FGG Donau (Ubersicht Wasser
BLIcK) entnommen (BFG 2024).

Malnahmen fir die Westernach:

e Durchgangigkeit
e Mindestwasser
e  Struktur

Bereits umgesetzte MalRnahmen an der Westernach wurden in Form von mehreren Bauwerken (ins-
besondere Fischtreppen) und Veradnderungen der Gewasserstruktur umgesetzt (siehe Tabelle 11
und Tabelle 12).
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Tabelle 11: Auszug aus den flussaufwarts, des Bauvorhabens befindlichen umgesetzten MaRhahmen

(LUBW 2024a).
Malnahme Absturz Rauglenmiindung
Maflnahmen-1D 8.329
|Zie|(e) der MaRnahme: ||Herste||ung Durchgangigkeit - Aufstieg (Fisch/MZB) |
[MaBnahme | Uberleitungswehr |
|Maf3nahmen—ID ||186 |

. . Herstellung Durchgéangigkeit - Aufstieg (Fisch/MZB)

Ziel(e) der Mal3nahme: Reduktion Wasserentnahme — Ausleitung / Brauchwasser

Tabelle 12: Auszug aus den flussabwarts des Bauvorhabens befindlichen umgesetzten MalRnahmen

(LUBW 2024a).
MalRnahme Duiker Staukanal
MalRnahmen-ID 370
Ziel(e) der MalRnahme: Herstellung Durchgéngigkeit - Aufstieg (Fisch/MZB)

Die aufgefuhrten MalRBnahmen beziehen sich vor allem auf die Wiederherstellung einer artengerech-
ten durchgéngigen Hydromorphologie.

In der nachfolgenden Auflistung aus Tabelle 13 sind mdgliche MalRnahmen aufgelistet, die zur Ziel-
erreichung eines guten 6kologischen und chemischen Zustands fir den OWK beitragen kénnen.
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Tabelle 13: Zur Zielerreichung noch erforderliche ergdnzende MalRnahmen gemaR LAWA-BLANO-
MafRnahmenkatalog fiir den OWK (BFG 2024).

Donaugebiet unterh. Ril} oberh Ealerzer Rot (FlieRgewasser)

Datensatz der elekironischen Berichterstattung 2022 zum

Erginzende MaBnahmen gemai LAWA-BL ANO-MaEnahmenkatalog (zur Zielerreichung noch erforderlich)==

Neubau und Anpassung von kommunalen Klaranlagen (LAWA-Code” 1)
Ausbau kemmunaler Klaranlagen zur Reduzierung der Phosphoreintrage (LAVWA-Code: 3)

Interkommunale Zusammenschlisse und Stilegung vorhandener Klaranlagen (LAWA-Code: B)

Maknahmen zur Reduzierung der direkten Mahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft (LAVWA-Code: 27)
Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage (LAWA-Code: 28)

Sonsfige Malnahmen zur Reduzierung der Mahrstoff- und Feinmaterialeintrage aus der Landwirtschaft (LAWA-Code: 29)
MaRknahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Mahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft (LAVWA-Code: 30)
Maknahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Drainagen aus der Landwirtschaft (LAVWA-Code: 31)
MaRnahmen zur Reduzierung der Eintrage von Pllanzenschutzmitieln aus der Landwirischaft (LAWA-Code: 32)
Umsetzung/Aufrechierhaltung von Wasserschutzmanahmen in Trinkwasserschutzgebisten (LAWA-Code: 33)
Maknahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffuzen Quellen (LAWA-Code: 36)

Maknahmen zur Gewahrleistung des erfordedichen Mindestabflusses (LAWA-Code: 61)

Maknahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen (LAVWA-Code: 69)
Initiieren’ Zulassen einer eigendynamischen Gawasserentwicklung inkl. begleitender Malknahmen (LAWA-Code: T0)
Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils (LAWA-Code: 71)
Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung (LAWA-Code: 72)
Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung) (LAWA-Code: 73)

Konzepticnelle Maknahme; Durchfiihrung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonsirationsvorhaben (LAWA-Code: 502)
Konzepticnelle Matnahme; Informations- und Fortbildungsmanahmen (LAWA-Code: 503)

Beratungzmalknahmen Landwirischaft (LAWA-Code: 504)

Konzeptienalle Maznahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Forderprogrammen (LAVWA-Code: 505)

Konzepticnelle Matnahme; Freiwilige Kooperationen (LAWA-Code: 506)

Konzeptienelle Mainahme; Verfiefende Unitersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

Konzepticnelle Maknahme; Veriefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 503)

*** Erganzende Malnahmen

Datum des Ausdrucks: 07 .08 2024 10:21

Die Priufung der MaRnahmen und Auswirkungen des Vorhabens lasst bei fachgerechter Umsetzung
keine dauerhafte Beeinflussung der Zielvorgaben des Bewirtschaftungsplans und des zugehdrigen
Maflinahmenprogramms erwarten.

Durch die geplante MaRhahme kommt es bei fachgerechter Umsetzung zu keiner Verletzung des
Zielerreichungsgebots mit Blick auf den betroffenen Oberflachenwasserkorper.
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7.2 Grundwasserkérper

Dem relevanten GWK wird im aktuellen 3. Bewirtschaftungsplan bereits ein guter mengenmafiger
Zustand und guter chemischer Zustand zugewiesen. Nach den Ausfiihrungen in Abschnitt 4.2.1 be-
darf es daher fur den GWK keiner MaRnahmenprogramme. Im aktuellen Bewirtschaftungsplan
(BFG 2024) liegen solche dementsprechend nicht vor. Eine Gefahrdung des chemischen und men-
genmafigen Zustands des GWK ist nicht gegeben (,Kein Risiko vorhanden®). Die Zielerreichung des
guten chemischen und mengenmaRigen Zustands ist nicht gefahrdet.

Durch die geplanten MalZnahmen kommt es bei fachgerechter Umsetzung zu keiner Verletzung des
Zielerreichungsgebots mit Blick auf den betroffenen Grundwasserkdrper (siehe Tabelle 14).

Tabelle 14: Auszug aus den Ergebnissen der Risikoanalyse fiir Grundwasserkérper in den Teilbearbei-
tungsgebieten (FGG DoNAu 2021a).

Teilbearbeitungs- Ergebnis der Risikoanalyse zur Ergebnis der Risikoanalyse zur
gebiet, Zielerreichung des chemischen Zielerreichung des mengenmailkigen
Planungseinheit Zustands bis 2027 Zustands bis 2027
(Anzahl der GWK) (Anzahl der GWK)

Kennzahl

Zielerreichung Zielerreichung Zielerreichung Zielerreichung

nicht gefihrdet gefihrdet nicht gefihrdet gefihrdet
TBG 60 5 5
TBGE1 2 2
TBG 62 1 2 3
TBG 63 2 1 3

| TBG 64 4 | 2 | 6 |

TBG 65 4 2 6
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8 Priufung auf Verstol3 gegen das Trendumkehrgebot

Gemal § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass alle signifikanten
und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen
menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden (Trendumkehrgebot). ,Das Trendumkehrgebot nach
§ 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG ist ein weiteres, eigenstandiges Bewirtschaftungsziel, dessen Einhaltung ne-
ben dem Verschlechterungsverbot und dem Zielerreichungsgebot (8 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG) zu prufen
ist.“ (MFU BW 2017)

Es ist daher zu prufen, ob flur den relevanten GWK ein Trend steigender Schadstoffkonzentrationen
infolge menschlicher Tatigkeiten nachweislich stattfindet und ob das betrachtete Bauvorhaben etwa-
igen MalRnahmen zur Umkehr des Trends im Wege steht.

Fir den betroffenen GWK 01.03.64 Oberschwaben-fluvioglaziale Schotter bei Laupheim ist anhand
der vorliegenden Daten der GWM 1-90, Laupheim GW-Nr. 0196/717-2, Laupheim, (LUBW 2024a),
fur die Grundwassergtite in Bezug auf die untersuchten Parameter kein Trend in negativer Richtung
erkennbar.

Das Trendumkehrgebot wird durch die MaRnahme auf Grundlage der verfligharen Daten zu den
betroffenen GWK nicht verletzt. Die im Bauvorhaben durchzufiihrenden Maf3nahmen stehen keinen
MaRnahmen zur Umkehr eines Trends im Wege.
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9 AbschlieBende Bewertung und Gesamteinschatzung

Im vorliegenden Fachbeitrag wurden die bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen des
Vorhabens auf die den Oberflachenwasserkoérper (OWK) sowie den Grundwasserkérper (GWK) un-
tersucht und bewertet. Die Auswirkungen wurden mit Bezug zum Verschlechterungsverbot und Zie-
lerreichungsgebot nach WHG hin untersucht. Fir den GWK wurde ergéanzend das Trendumkehrge-
bot betrachtet. Bei Einhaltung der Verbote und Gebote ist von keiner Beeintrachtigung der Wasser-
kérper durch das Bauvorhaben im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie auszugehen.

Bei Einhalten der vorgesehenen SchutzmafRnahmen sind weder kurzzeitige noch dauerhafte signifi-
kante Einwirkungen, welche zu messbaren dauerhaften Zustandsverénderungen auf den OWK so-
wie den GWK im Vorhabenbereich fuhren, zu erwarten. Die gemafl Wasserhaushaltsgesetz einzu-
haltenden Grundsétze,

e das Verschlechterungsverbot,
e das Zielerreichungsgebot und das
e Trendumkehrgebot

werden durch die Malinhahme nicht verletzt.

Grundsatzlich sind alle Baumafinahmen unter Einhaltung der guten fachlichen Praxis zum Schutz
von Boéden und Gewasserkoérpern auf Grundlage der einschlagigen Verordnungen und technischen
Vorschriften durchzufiihren.

Zur Gewabhrleistung des Schutzes der betroffenen Grund- und Oberflachengewéasser wahrend der
Bauphase empfehlen wir, fir das Vorhaben eine Umweltfachliche Baubegleitung einzusetzen.

Im Zuge des Beitrags wurden Vorgaben zur Umsetzung skizziert, mittels derer ein hinreichender
Schutz der Wasserkorper, mit Blick auf die oben genannten MalRnahmen, gewahrleistet werden
kann. Derartige SchutzmalRnahmen betreffen z.B. technische Vorkehrungen zur Erfassung von
Schmutzwassern auf Logistikflachen sowie Nutzungsbeschrankungen im Uberschwemmungsgebiet.

Seite 43 von 44




Umbau Freileitungsanbindungen Umspannwerk Dellmensingen — Unterlage 12.1 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Literatur- und Quellenverzeichnis

Arbeitsgrundlagen, Berichte

[BFG 2024] BUNDESANSTALT FUR GEWASSERKUNDE (2024): WasserBLIcK. Wasserkorpersteckbriefe
aus dem 3. Zyklus der WRRL (2022-2027). Datensatz der elektronischen Berichterstattung
2024 zum 3. Bewirtschaftungsplan WRRL.

[FGG DoNAU 2021a] FLUSSGEBIETSGEMEINSCHAFT DONAU (2021): Bewirtschaftungsplan Donau. Um-
setzung der Wasserrahmenrichtlinie. Bewirtschaftungszeitraum 2022 bis 2027. Stand De-
zember 2021.

[FGG DoNAU 2021b] FLUSSGEBIETSGEMEINSCHAFT DONAU (2021): Begleitdokumentation Teilbearbei-
tungsgebiet 64. Donau (RiB3-lller) — RiR — Westernach — Rot — Aitrach. Umsetzung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie. Stand Dezember 2021.

[[BO 2024] IBO PARTG MBH, INGENIEURBURO FUR BODENMECHANIK, GRUNDBAU, GEO- UND
UMWELTTECHNIK (2024): Bodenschutzkonzept Umbau Freileitungsanbindungen Umspann-
werk Dellmensingen. Ettlingen. 28.08.2024.

[LU BW 2024a] DATEN- UND KARTENDIENSTES DER LANDESANSTALT FUR UMWELT BADEN-WURTTEMBERG
(2024)

[LUBW 2024b] HOCHWASSERVORHERSAGEZENTRALE BADEN-WURTTEMBERG DER LANDESANSTALT FUR
UMWELT BADEN-WURTTEMBERG (2024)

[MFU BW 2017] MINISTERIUM FUR UMWELT, KLIMA UND ENERGIEWIRTSCHAFT BADEN-WURTTEMBERG
(2017): Anleitung zur Auslegung des wasserrechtlichen Verschlechterungsverbots. Stand
Juni 2017.

[MFU 2021] MINISTERIUM FUR UMWELT, KLIMA UND ENERGIEWIRTSCHAFT BADEN-WURTTEMBERG (2021):
MaRnahmenprogramm zum Bewirtschaftungsplan Aktualisierung 2021 fir den baden-wrt-
tembergischen Anteil der Flussgebietseinheit Donau. Stand Dezember 2021.

[MIC 2024a] MAILANDER CONSULT GMBH (2024): Hydrogeologische Vorabschétzung. Umbau Freilei-
tungsanbindungen Umspannwerk Dellmensingen. August 2024. Karlsruhe (Unterlage 12.2
des Planfeststellungsantrags).

[RP BW 2019] REGIERUNGSPRASIDIEN BADEN-WURTTEMBERG (2019): Antworten auf haufig gestellte
Fragen zum Thema ,Bauen im Uberschwemmungsgebiet®. Stand Februar 2019

[TRANSNET BW 2024] TRANSNET BW (2024): Umbau Freileitungsanbindung Umspannwerk Dellmen-
singen. Erlauterungsbericht (Unterlage 01 des Planfeststellungsantrags).

[WETTERKONTOR 2024] WETTERKONTOR (2024): Wetter Deutschland. Ruckblick fir Ulm. Online ver-
fugbar unter https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland. Zuletzt abgerufen am 14.
November 2024.

Rechtliche Arbeitsgrundlagen

[WRRL 2000] RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Okto-
ber 2000, zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fur MaRnahmen der Gemeinschaft im Be-
reich der Wasserpolitik.

[OGEWV 2016] VERORDNUNG ZUM SCHUTZ DER OBERFLACHENGEWASSER (2016):Oberflachengewas-
serverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBI. | S. 1373), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des
Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2873) geéndert worden ist.

Seite 44 von 44




Anlagen



Anlage 1- Lage des Vorhabengebiets der
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Anlage 2 - Lage und Grenzen der betroffenen Gewasser
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Anlage 3 - Lage und Grenzen des OWK 64-02 - Donaugebiet
unterhalb Rif3 oberhalb Baierzer Rot



equa\©

0

1

Y

GieBbach

Tiefentar \/V
et oA N
G, R sehmiech
.7, o
%, G <
U O
&,
Erlenbacy)
oS kanyy,
ST s
Tty
@@ )
{5 1
¥ ((
i
63 (o2 ¥
T 2
+ (72
%
Ed o
£ (I
<, ‘
o
5
doo e <
&
> S
0
S
2
i 8
Llipg, 3 S
s ta¥f) ?VW
A
z @8 BN
ba‘fh P g
Bider!
4
\7} .
£ Biberach
&y ey 1 Y
' Z 8 an der Rif}
@Q,%Qe, §a m
=
o
Qo\
by
Ky <
8 %
£ 62 3
g
Zz
& 7,
Ko, .
ledg
& 2e ¢ Y S
& &
» sQ RS
2 @ 3 7
%
g
S Q Koo
Q & O S
i ,’ Sgra® 015‘
2
ch, A "
)/ & S )
6. b=y
%@ H% 5 59
%5 N & 2 &7 A
f 2 R % g 57
9 AN ¢ n g 53 : N
S, 2\ S SRS PO £ i
> < AES7 5 SiE 1
R K g ) s 28 |64-07
& (2
5/ 5 &
o 5
S 5 B -
N 3 -
$ :
S 9 & i€henbach
kS & -
(e 3, g
A‘/’sc & g
% g &
2 o reausbach Rdfitsee
3 8
3 g,
= sl § S5 &
2 x i w7 S
e Stizmos>> <
6; ulzm 6 fegger
g oS <
g S &
s \@6\ HG S,
S Sllbacy 3 9,
Ettishofa, £ )
Ach
2
&
X
%
g
=3
&y
Giillenbach -
o
5
)’
Fs oSS .
5 d
£ S A
g 10 7 &
X, (@ 9}
A N
7, %, A
(% X, ~ 12
2
% 6. r,&

K 1 Fluss- und Seewasserkdrper

Teilbearbeitungsgebiet:
RiB-lller (BW) (64)

:w 287

Kartengrundlage: RIPS, ATKIS © Landesamt fiir Geoinformation und
L i Bad 1] (www.lglbw.de ) Az.:
fiir Umwelt Bad tr

2851.9-1/19 und LUBW L.

Zeichenerkldrung

Oberflachenwasserkdrper
—_— Grenze Flusswasser-

oo

mit WK-Nummer

kérper
mit Name und

<
19-00-S01 =
Federsee

WK-Nummer
[ | erheblich verandert

kinstlich

Sonstiges

Gewasser 1. Ordnung
Teilnetz WRRL

Grenze Bearbeitungsgebiet

_10___ Grenze Teilbearbeitungsgebiet

mit Nummer

Stadt-/Landkreisgrenze
0 2,5 5 75
- kM

46

455 42
Stuttgart

Karlsruhe 35

Erstellungsdatum: Dezember 2021



Clemens Gümpel
Oval

Clemens Gümpel
Textfeld
Vorhabengebiet

Clemens Gümpel
Pfeil


Anlage 4 - Lage und Grenzen des GWK 01.03.64
Oberschwaben-fluvioglaziale  Schotter bei
Laupheim
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Anlage 5 - Lage der Messstelle Achstetten CQHO011 2943



L:w

Messstellentbersicht
s/ e
3/ i @  Ubersicht Chemie-Messstellen
@  Ubersicht Messstationen

el

(] s
= T . smlan

i e —
K o —=vp ﬂs‘...x

&
ngrgLanen <

4" .
e ‘;;};'-‘;h_fu' L [K7s20f
-Obe holzhe/m' e
“U

Krahwinkeloraben

\:] WRRL-Wasserkérper

— Gewassernetz

=

Kreis

[

0 500 1000 m
L I
Grundlage:

- Raumliches Informations- und
Planungssystem (RIPS) der LUBW

- Amtliche Geobasisdaten © LGL
(www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19)
und © BKG (www.bkg.bund.de)

" (C)LUBW, LGV,

BKG

11.09.2024




Anlage 6 - Lage der Trinkwasserschutzgebiete
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Anlage 7 - Lage der Landschaftsschutzgebiete und Biotope
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Anlage 8 - Uberschwemmungsgebiete
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Anlage 9 - Grundwasserstande und Lage der
Grundwassermessstellen



Grundwasserstande an der GWM 2 Langmahd, Laupheim  [mNN]

(Punkt 1 in Karte)
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Grundwasserstande an der GWM 3 Laupheim
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(Punkt 2 in Karte)
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Grundwasserstande an der GWM 2-85 LandstraBe, Laupheim [MmNN] (Punkt 3 in Karte)
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Lage der Grundwassermessstellen in Bezug auf das Vorhabengebiet.
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Anlage 10 - Tabelle Grundwasserpegelstande an der
Messstelle 147/717-6 GWM 1 Laupheim,
Ehingen-Ril3tissen



Grundwassermessnetz Baden-Wirttemberg

Haupttabelle

Messstelle: 147/717-6 GWM 1 Laupheim, Ehingen-Rif3tissen
Parameter: Grundwasserstand [m+NN]

Messstellenmappe: GuQ

Zeitraum: 01.08.1994 - 31.07.2024

Zeitfenster:

MST Messstellenbezeichnung
147/717-6 |GWM 1 Laupheim, Ehingen-Riftissen
Ost Nord Top. Karte Gemeinde Bauform Filteranzahl Filterunterkante [m] Filteroberkante [m] Ausbautiefe [m]
562561,34 |5344612,45 7725 Ehingen (Donau) Beobachtungsrohr 0 14,00
Gelandehoéhe [m] aktuelle Messpunktbezeichnung aktuelle Messpunkthéhe [m] Datum aktuelle Messpunkthéhe
494,10 GWAM 1 Laupheim, Ehingen-Rif3tissen 494,94 21.11.2016
WINTER SOMMER Halbjahr JAHR

Jahr Nov. Dez. Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Win Som Datum N M H Datum H-N
1994 491,90 491,86 491,84 491,86 |31.10.1994 491,80 491,86 491,95 | 08.08.1994 0,15
1995 491,79 491,90 492,08 492,61 492,48 492,41 492,29 492,75 492,41 492,26 492,35 492,18 492,21 492,35 14.11.1994 491,75 492,29 492,90 | 26.06.1995 1,15
1996 492,10 492,25 492,49 492,11 491,99 492,00 491,91 491,86 491,78 491,84 491,80 491,74 492,16 491,82 |14.10.1996 491,70 491,99 492,69 |01.01.1996 0,99
1997 491,99 492,25 492,21 492,19 492,30 492,03 491,87 491,74 491,80 491,71 491,61 491,54 492,17 491,71 |27.10.1997 491,53 491,94 492,42 103.03.1997 0,89
1998 491,50 491,68 492,40 492,21 492,03 491,98 491,90 491,75 491,61 491,53 491,53 491,72 491,96 491,67 |08.12.1997 491,47 491,81 492,42 112.01.1998 0,95
1999 492,79 492,77 492,51 492,74 492,89 492,49 492,51 492,45 492,20 492,03 491,94 492,09 492,71 492,21 113.09.1999 491,92 492,46 493,47 | 22.02.1999 1,55
2000 492,42 492,67 492,69 492,73 492,58 492,61 492,30 492,19 492,01 491,96 492,04 492,16 492,61 492,12 107.08.2000 491,94 492,36 492,87 127.12.1999 0,93
2001 492,19 492,27 492,59 492,55 492,82 492,74 492,43 492,18 492,02 491,91 491,96 492,20 492,54 492,12 | 03.09.2001 491,84 492,33 493,08 | 26.03.2001 1,24
2002 492,30 492,51 492,29 492,20 492,32 492,22 492,10 492,10 492,02 492,54 492,72 492,95 492,31 492,40 | 29.07.2002 491,99 492,36 493,00 | 30.09.2002 1,01
2003 492,97 492,89 492,71 492,52 492,29 492,10 492,01 491,96 491,89 491,80 491,76 491,70 492,58 491,85 |13.10.2003 491,67 492,22 493,09 |02.12.2002 1,42
2004 491,69 491,82 492,34 492,55 492,30 492,14 492,02 491,93 491,83 491,75 491,68 491,67 492,13 491,81 |04.10.2004 491,65 491,97 492,75 |126.01.2004 1,10
2005 491,77 491,79 492,16 492,40 492,49 492,63 492,47 492,22 492,24 492,24 492,51 492,39 492,19 492,34 |22.11.2004 491,75 492,27 492,75 | 25.04.2005 1,00
2006 492,08 491,92 491,98 492,04 492,65 492,80 492,38 492,15 491,97 491,91 491,92 491,87 492,24 492,04 102.01.2006 491,85 492,13 492,97 | 10.04.2006 1,12
2007 491,83 491,86 491,88 492,17 492,25 492,10 491,96 492,00 492,07 492,27 492,16 492,00 492,01 492,07 | 27.11.2006 491,81 492,04 492,37 | 13.08.2007 0,56
2008 491,96 492,16 492,34 492,27 492,08 492,09 492,23 492,12 491,98 491,98 492,02 492,01 492,15 492,06 | 05.11.2007 491,91 492,10 492,41 |21.01.2008 0,50
2009 492,08 492,18 492,31 492,19 492,70 492,47 492,29 492,26 492,24 492,20 492,08 492,04 492,33 492,19 |12.10.2009 492,02 492,26 492,89 | 16.03.2009 0,87
2010 492,18 492,64 492,67 492,57 492,63 492,31 492,22 492,41 492,28 492,43 492,43 492,23 492,49 492,33 102.11.2009 492,05 492,41 492,85 108.03.2010 0,80
2011 492,14 492,83 492,80 492,46 492,27 492,14 492,08 492,09 492,17 492,24 492,12 492,06 492,44 492,13 117.10.2011 492,06 492,28 493,23 |13.12.2010 1,17
2012 492,09 492,33 492,82 492,54 492,43 492,24 492,09 492,03 492,08 492,08 492,05 492,03 492,42 492,06 | 04.06.2012 491,98 492,24 492,92 123.01.2012 0,94
2013 492,61 492,87 492,66 492,74 492,47 492,49 492,43 492,80 492,36 492,15 492,11 492,15 492,64 492,32 ]09.09.2013 492,06 492,48 493,03 | 24.12.2012 0,97
2014 492,39 492,32 492,32 492,27 492,16 492,05 491,98 491,93 491,95 492,55 492,54 492,50 492,25 492,24 107.07.2014 491,91 492,24 492,68 |27.10.2014 0,77
2015 492,52 492,27 492,73 492,58 492,43 492,24 493,00 492,56 492,28 492,07 491,95 491,90 492,44 492,29 |12.10.2015 491,89 492,37 493,19 | 04.05.2015 1,30
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Grundwassermessnetz Baden-Wirttemberg

Haupttabelle

Messstelle: 147/717-6 GWM 1 Laupheim, Ehingen-Rif3tissen
Parameter: Grundwasserstand [m+NN]

Messstellenmappe: GuQ

Zeitraum: 01.08.1994 - 31.07.2024

Zeitfenster:

Jahr Nov. Dez. Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Win Som Datum N M H Datum H-N
2016 492,00 492,04 492,26 492,52 492,54 492,29 492,42 493,30 492,72 492,48 492,22 492,09 492,29 492,50 102.11.2015 491,96 492,40 493,51 |06.06.2016 1,55
2017 492,18 492,16 492,03 492,08 492,24 492,17 492,46 492,23 492,11 492,15 492,42 492,23 492,14 492,27 130.01.2017 492,00 492,21 492,58 | 15.05.2017 0,58
2018 492,35 492,52 492,84 492,61 492,44 492,29 492,12 492,14 492,12 491,99 491,90 491,84 492,50 492,01 122.10.2018 491,81 492,26 493,00 | 22.01.2018 1,19
2019 491,99 492,23 492,68 492,55 492,46 492,38 492,40 492,46 492,25 492,35 492,44 492,32 492,38 492,37 |05.11.2018 491,92 492,37 492,83 114.01.2019 0,91
2020 492,35 492,28 492,25 492,60 492,54 492,29 492,19 492,21 492,23 492,14 492,22 492,15 492,39 492,19 | 03.08.2020 492,10 492,29 492,72 |17.02.2020 0,62
2021 492,31 492,38 492,41 492,95 492,53 492,36 492,43 492,65 493,17 492,77 492,59 492,52 492,48 492,67 102.11.2020 492,26 492,58 493,50 | 12.07.2021 1,24
2022 492,37 492,40 492,55 492,45 492,33 492,46 492,42 492,36 492,30 492,24 492,38 492,55 492,43 492,38 115.08.2022 492,11 492,40 492,65 |24.10.2022 0,54
2023 492,53 492,58 492,70 492,45 492,42 492,45 492,67 492,47 492,31 492,43 492,44 492,37 492,53 492,45 110.07.2023 492,23 492,49 492,82 102.01.2023 0,59
2024 492,63 492,99 492,71 492,61 492,58 492,45 492,39 493,33 492,65 492,65 492,78 113.05.2024 492,32 492,69 494,17 | 03.06.2024 1,85
1994/
2024 492,20 492,32 492,45 492,45 492,42 492,31 492,26 492,29 492,17 492,13 492,12 492,10 492,36 492,18 108.12.1997 491,47 492,26 494,17 | 03.06.2024 2,70
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